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Gutschein Gewerbegemeinschaft
Unser Geschenkgutschein immer eine gute Idee!Erhältlich bei der Sparkasse Lenzkirch. 

Die Gewebegemeinschaft  Lenzkirch wünscht „Frohe Weihnacht“ und ein „Gutes Neues Jahr“. 
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GEMEINDEVERWALTUNG LENZKIRCH  
UND BÜRGERBÜRO IM RATHAUS  07653 I 684 -  0

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr.  8.00 - 12.00 Uhr
Di. + Do., zusätzlich:  14.00 - 17.00 Uhr
(und nach Vereinbarung)
Bauhofleiter Frank Hartwig  684-51
Wassermeister Raufer Thomas  684-52
Tourist-lnformation Lenzkirch (Kurhaus) 07652/1206-8401

BEREITSCHAFTSDIENSTE

ÄRZTLICHER NOTDIENST 116 117
An Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr.
montags, dienstags, donnerstags:  18.00 - 8.00 Uhr
mittwochs: 13.00-8.00 Uhr, freitags:  16.00 - 8.00 Uhr
ZAHNÄRZTLICHER NOTDIENST  0761/ 12012000

WICHTIGE RUFNUMMERN

Notruf 110
Feuerwehr/Rettungsdienst  112 
Feuerwehr Lenzkirch 
Kommandant J. Lindner 0170/7300505 
Feuerwehr Saig 
Kommandant Michael Birkenberger  443 
Feuerwehr Kappel 
Kommandant Pirmin Winterhalder  964333 
Feuerwehr Raitenbuch 
Kommandant Ulrich Ruth 961645
Polizei Lenzkirch 96439-0 
Polizei Titisee-Neustadt 07651/9336-0
Forstverwaltungen: 
Gemeindeförster Lenzkirch Schellbach   464 
F.F. Forstrevier Julian Wille 0175/222 93 67
Energiedienst  07623/92-0 
Störungsnummer für Kunden rund um die Uhr 07623/92-1818
PYUR ehem. Primacom (Störung)  03025777777 
täglich 8.00-22.00 Uhr
Postagentur   960879
Heliosklinik Neustadt 
Sprechstunden: Sa, So & Feiertag von 10.00 bis 13.00 Uhr  
und 16.00 bis 19.00 Uhr 07651/29-0
Krankentransporte: (sitzend) 07656/221
Dorfhelferinnenstation  
Frau Di Mauro 07651/9722338 
 0176/17612563 
stefanie.dimauro@dorfhelferinnenwerk.de
Sozialstation Hochschwarzwald  
Leitung: Felix Vogelbacher 07651/1464
Integrationsfachdienst, Beratungsstelle für schwerbehinderte, psychisch 
erkrankte und hörbehinderte ArbeitnehmerInnen und deren  Arbeitgeber
 0711/250832800 
info@freiburg@ifd.3in.de, www.ifd-be.de
Beratungsstelle für ältere Menschen Hochschwarzwald 07651/911834
Lebenshilfe Südschwarzwald e. V. 07651/936260
Essen auf Rädern Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald 
W. Schuler 07651/911834
Diakonisches Werk Breisgau- 
Hochschwarzwald 07651/9399-0 
www.onlineberatung-diakonie-baden.de
Fachstelle Sucht, bwlv 07651/2422 
fs-freiburg@bw-lv.de
Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e. V.  0761/36122 
info@bsvsb.org, www.bsvsb.org
Tierschutzverein Hochschwarzwald e. V.  07655/9331389 
oder mobil 0176/45674676 und 017699556125 
info@tierschutz-hochschwarzwald.de 
www.tierschutz-hochschwarzwald.de

WICHTIGE RUFNUMMERN

Gemeinde Lenzkirch 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

Satzung 
der Gemeinde Lenzkirch über die Erhebung 

einer Kurtaxe (Kurtaxesatzung - KTS) 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg in Verbindung mit den §§ 2, 8 Abs. 2 und 43 des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) für Baden-Württemberg hat der 
Gemeinderat der der Gemeinde Lenzkirch am 13.10.2022 die 
folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Erhebung einer Kurtaxe 
Die Gemeinde Lenzkirch erhebt zur Deckung des Aufwandes 
für die Herstellung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungs-
zwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen und für die 
zu diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen sowie für 
die den Kur- und Erholungsgästen eingeräumte Möglichkeit der 
kostenlosen Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs im 
Geltungsgebiet von KONUS eine Kurtaxe. Für die Benutzung 
von Einrichtungen und Veranstaltungen, die besondere Aufwen-
dungen erfordern, kann daneben ein besonderes Eintrittsgeld 
erhoben werden. 

§ 2 Erhebungsgebiet 
Den örtlichen Verhältnissen entsprechend wird die Gemarkung 
der Gemeinde Lenzkirch in zwei Kurbezirke eingeteilt: 
Kurbezirk I: Ortsteile Lenzkirch, Saig und Kappel
Kurbezirk II: Ortsteile Grünwald und Raitenbuch mit Möslehof 

§ 3 Kurtaxepflichtige 
(1) Kurtaxepflichtig sind alle Personen, die sich in der Gemeinde 

aufhalten, aber nicht Einwohner der Gemeinde sind (orts-
fremde Personen), und denen im Sinne von § 1 die Mög-
lichkeit zur Benutzung der Einrichtungen einschließlich der 
den Kur- und Erholungsgästen eingeräumten Möglichkeit 
der kostenlosen Nutzung des öffentlichen Personennahver-
kehrs im Geltungsgebiet von KONUS sowie zur Teilnahme 
an den Veranstaltungen geboten ist. 

(2) Kurtaxepflichtig nach Abs. 1 sind auch die Einwohner der 
Gemeinde, die den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen in 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Einladung zur öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates Lenzkirch 
am Donnerstag, den 22. Dezember 2022
um 19.00 Uhr im Kurhaus Lenzkirch, Kursaal

T a g e s o r d n u n g:
1. Frageviertelstunde für Einwohner
2. Beratung und Beschluss des Forsthaushaltes 2023
3. Beratung und Beschluss über den Haushalt 2023
4. Beratung und Beschluss über die Option zu § 2b UStG, 

hier: Umstellung der Gemeinde Lenzkirch erst zum 
01.01.2025

5. Bekanntgaben

Lenzkirch, den 12.12.2022
Andreas Graf
Bürgermeister 
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Für mehrere Vertragspartner desselben Stellplatz-Miet-
vertrages entsteht die pauschale Jahreskurtaxe nur einmal; 
sie haften als Gesamtschuldner. Die pauschale Jahreskur-
taxe beträgt inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer 40 €. 
Mit ihr ist die Kurtaxe nach § 3 Abs. 1 für alle während der 
maßgeblichen Vertragslaufzeit auf dem Campingstellplatz 
mitwohnenden dritten Personen abgegolten. Die Kurtaxe-
pflichtigen nach Satz 1 sind von der Nutzung von KONUS 
ausgeschlossen. 

(4) Kurtaxepflichtige nach Abs. 2 und 3 haben in jedem 
Kalenderjahr nur einmal eine pauschale Jahreskurtaxe zu 
entrichten, auch wenn diese im Kalenderjahr mehrfach oder 
aus mehreren Gründen erhoben werden könnte. Kurtaxe-
pflichtige nach Abs. 2 und 3 haben im jeweiligen Kalender-
jahr keine zusätzliche Kurtaxe pro Aufenthaltstag nach Abs. 
1 zu entrichten; eine bei Eintritt der Voraussetzungen nach 
Abs. 2 bereits entstandene Kurtaxe nach Abs. 1 bleibt hier 
von unberührt und wird nicht auf die pauschale Jahreskur-
taxe angerechnet. Die Gästekarte nach § 9 kann dann im 
Falle der Übernachtung in einem Beherbergungsbetrieb als 
Nachweis der Entrichtung der pauschalen Jahreskurtaxe 
verwendet werden. 

§ 6 Ermäßigung der Kurtaxe 
Die Kurtaxe wird auf Antrag um 20 % ermäßigt
1. für Schwerbeschädigte und Schwerbehinderte mit mindes-

tens 70 % Erwerbsminderung gegen Vorlage eines amtli-
chen Ausweises,

2. für Begleitpersonen von Schwerbeschädigten und Schwer-
behinderten, sofern diese auf ständige Begleitung angewie-
sen sind und sich dies aus einer ärztlichen Bescheinigung 
oder aus dem Schwerbehindertenausweis ergibt.

 
Die Kurtaxe wird auf Antrag um 100 % ermäßigt
1. für Schwerbeschädigte und Schwerbehinderte mit 100 % 

Erwerbsminderung gegen Vorlage eines amtlichen Auswei-
ses,

2. für Begleitpersonen von Schwerbeschädigten und Schwer-
behinderten, sofern diese auf ständige Begleitung angewie-
sen sind und sich dies aus einer ärztlichen Bescheinigung 
oder aus dem Schwerbehindertenausweis ergibt.

3. für Personen, die sich aus schulischen Gründen bzw. zur 
Teilnahme an schulisch bedingten Ausflügen oder sonstigen 
Veranstaltungen (Schullandaufenthalte) in der Kurge-
meinde aufhalten, für die Dauer des schulisch bedingten 
Aufenthalts

4. für Personen, die sich aus beruflichen Gründen bzw. zur 
Teilnahme an beruflich bedingten Tagungen oder sonsti-
gen Veranstaltungen in der Kurgemeinde aufhalten, für die 
Dauer des beruflich bedingten Aufenthalts

 
§ 7 Befreiungen 

Von der Entrichtung der Kurtaxe sind befreit: 
1. Ortsfremde Personen, die sich ohne Übernachtung in der 

Gemeinde aufhalten (Tagesbesucher), 
2. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr, 
3. Besucher von Einwohnern, die in deren Haushalt unentgelt-

lich Aufnahme finden; als Einwohner im Sinne dieser Vor-
schrift gelten nicht Personen im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 1 
und § 3 Abs. 3, 

4. Kranke und schwerbehinderte Personen, die nicht in der 
Lage sind, ihre Unterkunft zu verlassen, und dies durch ärzt-
liches Zeugnis ausweisen, während der Dauer dieses Zu-
stands; der Nachweis ist der Gemeinde spätestens mit der 
Abreise vorzulegen, 

5. Begleitpersonen von Schwerbehinderten, Blinden und 
Kranken, wenn die Notwendigkeit einer Begleitperson im 

einer anderen Gemeinde haben. Kurtaxepflichtig sind auch 
ortsfremde Personen, die sich aus beruflichen Gründen zur 
Teilnahme an Tagungen oder sonstigen Veranstaltungen in 
der Gemeinde aufhalten. 

(3) Kurtaxepflichtig nach Absatz 1 sind auch Personen, die ihre 
Hauptwohnung nicht im Gemeindegebiet haben und die 
mit einem Campingplatzbetreiber im Gemeindegebiet zum 
Zwecke des auch zeitweisen Aufenthalts einen befristeten 
oder unbefristeten Vertrag über die Anmietung und Nut-
zung eines Stellplatzes abgeschlossen haben. 

(4) Die Kurtaxe wird nicht von ortsfremden Personen und von
Einwohnern im Sinne des Abs. 2 Satz 1 erhoben, die in der 
Gemeinde arbeiten oder in Ausbildung stehen. Die Voraus-
setzungen nach Satz 1 sind vom Kurtaxepflichtigen in geeig-
neter Form nachzuweisen. Für die Arbeitstätigkeit ist dabei 
eine schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers, für eine Aus-
bildung eine schriftliche Ausbildungsbescheinigung ausrei-
chend. 

§ 4 Dauer der Kurtaxepflicht 
(1) Die Kurtaxepflicht beginnt mit dem Tag der Anreise und 

endet mit dem Tag der Abreise.
(2) Der Tag der Ankunft und der Tag der Abreise zählen 

zusammen als ein Tag, wobei der Abrechnung der Tag der 
Abreise voll zugrunde gelegt wird. 

§ 5 Kurtaxe 
(1) Die Kurtaxe für Kurtaxepflichtige nach § 3 Abs. 1 und für 

Kurtaxepflichtige nach § 3 Abs. 3, bei denen die Vorausset-
zungen nach Abs. 3 nicht gegeben sind, beträgt für jede Per-
son und jeden Tag inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer 
in

   Kurbezirk I Kurbezirk II
für Personen, die  
das 16. Lebensjahr  2,90 €  2,40 €
vollendet haben:

   Kurbezirk I Kurbezirk II
für Kinder und  
Jugendlichen:  1,20 €  1,20 €

  
(2) Kurtaxepflichtige nach § 3 Abs. 2 Satz 1 haben unabhängig 

von der Dauer und Häufigkeit des tatsächlichen Aufenthalts 
für jedes Kalenderjahr eine pauschale Jahreskurtaxe zu ent-
richten. Die pauschale Jahreskurtaxe beträgt inklusive der 
gesetzlichen Umsatzsteuer in 

   Kurbezirk I Kurbezirk II
für Personen, die  
das 16. Lebensjahr  60,00 €  48,00 € 
vollendet haben

   Kurbezirk I Kurbezirk II
für Kinder und  
Jugendlichen   0,00 €  0,00 € 

In den Fällen des § 11 Abs. 2 Satz 2 ist die pauschale Jahres-
kurtaxe auf den der Dauer der Kurtaxepflicht entsprechen-
den Teilbetrag festzusetzen. Dieser Personenkreis ist von 
der Nutzung von KONUS ausgeschlossen. 

(3) Kurtaxepflichtige nach § 3 Abs. 3 mit einem befristeten 
Stellplatz-Mietvertrag mit einer Laufzeit von mindestens 
drei Kalendermonaten im Kalenderjahr oder einem vor 
dem 1. Oktober eines Kalenderjahres abgeschlossenen un-
befristeten Stellplatz-Mietvertrag haben unabhängig von 
der Dauer und Häufigkeit des tatsächlichen Aufenthalts für 
die Dauer der Laufzeit ihres Stellplatz-Vertrages in jedem 
Kalenderjahr eine pauschale Jahreskurtaxe zu entrichten. 
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Schwerbehindertenausweis selbst oder durch ärztliche 
Bescheinigung nachgewiesen ist und die Begleitperson selbst 
keine zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten Einrich-
tungen benutzt oder Veranstaltungen besucht. 

§ 8 Anträge 
Die Ermäßigung oder Befreiung von Kurtaxe nach §§ 6 und 7 ist 
vom Wohnungsgeber bzw. Reiseunternehmer im Zuge der Mel-
dung nach § 10 zu beantragen. Der Gast muss den betreffenden 
Vergünstigungsgrund glaubhaft machen. Bei verspäteten Anträ-
gen wird die Vergünstigung erst vom Zeitpunkt des Antragsein-
gangs gewährt. 

§ 9 Gästekarte 
(1) Der zur Kurtaxe angemeldete Gast erhält eine mit Namen, 

Ankunftstag und voraussichtlichem Abreisetag versehene 
Gästekarte. Diese enthält außer in den Fällen des § 5 Abs. 2 
und 3 den Hinweis „KONUS“, der zur kostenfreien Benutzung 
des öffentlichen Personennahverkehrs in den teilnehmenden 
Verkehrsverbünden im Schwarzwand berechtigt. 

(2) Kurtaxepflichtige Personen im Sinne von § 5 Abs. 2 und 3 
erhalten nach Eingang der durch den Abgabebescheid erhobe-
nen Pauschalkurtaxe eine Jahresgästekarte von der Gemein-
de. Die Jahresgästekarte gilt im Falle des § 5 Abs. 2 bis zur Aus-
stellung einer neuen Jahresgästekarte auch im nachfolgenden 
Kalenderjahr, im Falle des § 5 Abs. 3 bis zum Kalenderjahresen-
de. 

(3) Die Gästekarte ist nicht übertragbar. Sie ist bei der 
Benutzung von Kureinrichtungen und beim Besuch von Veran-
staltungen den Kontrollorganen unaufgefordert vorzuzeigen. 
Bei missbräuchlicher Benutzung wird die Gästekarte eingezo-
gen. Die Gemeinde ist berechtigt, in besonders begründeten 
Fällen die Ausgabe von Gästekarten zu verweigern und aus-
gegebene Gästekarten gegen Erstattung der Kosten einzuzie-
hen. 

§ 10 Melde- und Einziehungspflicht, Kontrolle 
(1) Wohnungsgeber, die Personen gegen Entgelt beherbergen, 

sowie Betreiber von Campingplätzen sind unbeschadet der ih-
nen nach dem Bundesmeldegesetz obliegenden polizeilichen 
Meldepflicht verpflichtet, jeden Ortsfremden unbeschadet 
möglicher Befreiungen nach § 7 zur Entrichtung der Kurtaxe 
innerhalb von drei Tagen nach Anreise anzumelden und drei 
Tage nach Abreise abzumelden, die Kurtaxe einzuziehen und 
die vereinnahmten Kurtaxezahlungen eines Kalendermonats 
zum Ende des darauffolgenden Kalendermonats gesammelt 
an die Gemeinde abzuführen. Sie haften für die rechtzeitige 
Einziehung und vollständige Ablieferung der Kurtaxe. Sie sind 
berechtigt, dem Gast die Kurtaxe in Rechnung zu stellen. Die 
Wohnungsgeber erhalten eine Kurtaxesatzung, die sie ihren 
Gästen durch Aushang an gut sichtbarer Stelle bekannt zuge-
ben haben. Weigert sich eine kurtaxepflichtige Person, die Kur-
taxe zu entrichten, hat dies der Meldepflichtige der Gemeinde 
unverzüglich unter Angabe von Namen und Adresse des Kur-
taxepflichtigen zu melden. 

(2) Abweichend von Abs. 1 sind Reiseunternehmen 
meldepflichtig, wenn die Kurtaxe in dem Entgelt enthalten ist, 
dass der Reiseteilnehmer an den Reiseunternehmer zu ent-
richten hat. Die Meldung ist innerhalb von drei Tagen nach der 
Ankunft der Reiseteilnehmer zu erstatten. Die Verpflichtung, 
die Kurtaxe einzuziehen und an die Gemeinde abzuführen, 
bleibt unberührt. Abs. 1 Satz 5 gilt entsprechend. 

(3) Die Meldepflichtigen nach Abs. 1 und 2 haben für die 
Erhebung der Kurtaxe folgende Daten des Kurtaxenpflichti-
gen an die Gemeinde zu melden: 

1. Name;
2. Vorname;

3. Geburtsdatum;
4. Anschrift;
5. Name, Vorname und Geburtsdatum der Mitreisenden gem. § 

29 Absatz 2 S. 2 und 3 Bundesmeldegesetz;
6. Tag der Ankunft und voraussichtlicher Tag der Abreise sowie
7. Tag der Abreise, sobald er feststeht
8. im Falle eines Antrages nach § 6 sowie § 7 die zur Glaubhaft-

machung jeweils erforderlichen Unterlagen. 
Bei Kurtaxepflichtigen nach § 5 Abs. 3 sind der Gemeinde abwei-
chend von Nr. 6 und 7 das Datum des Vertragsbeginns, die Ver-
tragslaufzeit, das Vertragsende sowie die Stellplatznummer zu 
melden; Die Gemeinde ist berechtigt, die Vorlage des Vertrages zu 
verlangen. 
(4) Für die Meldung ist das von der Gemeinde unentgeltliche 

bereitgestellte elektronische Meldeverfahren zu verwenden. 
Die Übertragung der Daten erfolgt über eine gesicherte Ver-
bindung per https – Hypertext Transfer Protocol Secure. Die 
elektronisch erfassten Daten werden vom Meldepflichtigen 
in verschlüsselter Form und unter Wahrung der jeweils gelten-
den Vorgaben des Datenschutzes durch Datenfernübertra-
gung an die Gemeinde übermittelt. Die Gemeinde stellt den 
Meldepflichtigen die zur elektronischen Meldung erforderli-
chen individuellen Zugangsdaten zur Verfügung. 

(5) Auf Antrag kann die Gemeinde zur Vermeidung unbilliger 
Härten auf eine Übermittlung der Meldung durch Datenfern-
übertragung verzichten und einzelne Meldepflichtige von die-
ser Nutzungspflicht befreien. Eine unbillige Härte liegt immer 
dann vor, wenn eine elektronische Meldung für den Melde-
pflichtigen wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar ist. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn die Schaffung der techni-
schen Möglichkeiten für eine Datenfernübertragung der Mel-
dung nicht oder nur mit einem nicht unerheblichen finanziellen 
Aufwand möglich wäre oder wenn der Meldepflichtige nach 
seinen individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten nicht oder 
nur eingeschränkt in der Lage ist, die Möglichkeiten der Daten
fernübertragung zu nutzen. Bei der Meldung sind die von der 
Gemeinde bereitgestellten Vordrucke zu verwenden. 

(6) Kurtaxepflichtige Ortsfremde, die ohne Entgelt beherbergt 
werden, sind persönlich zur Kurtaxe-Anmeldung verpflichtet. 
Die Anmeldung hat innerhalb von drei Tagen nach Ankunft bei 
der Stadt zu erfolgen. Hierbei ist die Kurtaxe für die voraus-
sichtliche Dauer des Aufenthaltes im Voraus zu entrichten. 

(7) Kurtaxepflichtige Personen im Sinne von § 3 Abs. 2 Satz 1
haben sich innerhalb eines Monats nach Vorliegen oder Been-
digung der die Kurtaxepflicht auslösenden Voraussetzungen 
bei der Gemeinde an- und abzumelden. 

(8) Soweit gleichzeitig eine Meldepflicht nach dem Bundes-
meldegesetz zu erfüllen ist, kann damit die Meldepflicht i.S. 
der Kurtaxesatzung verbunden werden. 

(9) Die Gemeinde ist berechtigt, die Einhaltung der dem 
Wohnungsgeber sowie dem Betreiber von Campingplätzen 
nach dieser Kurtaxesatzung obliegenden Pflichten in den Be-
triebsräumen während der üblichen Geschäftsstunden durch 
einen Beauftragten nachprüfen zu lassen. 

§ 11 Entstehung und Fälligkeit der Kurtaxe 
(1) Die Kurtaxepflicht entsteht mit der ersten Übernachtung 

einer kurtaxepflichtigen Person im Erhebungsgebiet (§ 2). Sie 
wird am letzten Aufenthaltstag in der Gemeinde, spätestens 
jedoch zum jeweiligen Kalendermonatsende zur Zahlung fäl-
lig. 

(2) Die Verpflichtung zur Zahlung der pauschalen Jahreskurtaxe 
nach § 5 Abs. 2 entsteht am 01. Januar eines jeden Kalender-
jahres und wird innerhalb eines Monats nach Zustellung des 
Kurtaxebescheids zur Zahlung fällig. Bei neu zuziehenden 
Einwohnern entsteht sie am ersten Tag des folgenden Kalen-
dervierteljahres; bei wegziehenden Einwohnern endet sie mit 
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Ablauf des Kalendervierteljahres. 
(3) Die Verpflichtung zur Zahlung der pauschalen Jahreskurtaxe 

nach § 5 Abs. 3 entsteht am Tag des Beginns der Vertragslauf-
zeit des Stellplatz-Vertrages und wird innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Kurtaxebescheids zur Zahlung fällig. 

§ 12 Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig
•	 den Meldepflichten nach § 10 dieser Satzung nicht nachkommt
•	 die Kurtaxe von den kurtaxepflichtigen Personen nicht oder 

nicht rechtzeitig nach § 10 dieser Satzung einzieht und an die 
Gemeinde abführt

•	 der Mitteilungspflicht nach § 10 Abs. 1 Satz 5 und § 10 Abs. 2 
Satz 4 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.

  
§ 13 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Kurtaxesatzung vom 23.07.2009 mit allen späteren Änderungen 
außer Kraft. 

Lenzkirch, den 14.10.2022 
Andreas Graf
Bürgermeister 

Hinweis 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO erlassener Formvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind. 
  
 
Hinweis zur 
Grundsteuerreform  
Die Finanzämter versenden die ersten Grundsteuerwert- und 
Grundsteuermessbescheide zur Hauptveranlagung auf den 
01.01.2025. Zeitgleich erhalten die Gemeinden vom Finanzamt 
eine Mitteilung über den Grundsteuermessbetrag. Die Grund-
steuerwert- und Grundsteuermessbescheide sind Grundlagenbe-
scheide und dienen ab 2025 zur Festsetzung der Grundsteuer. Die 
Gemeinde ist bei der Festsetzung der Grundsteuer an die Grundla-
genbescheide des Finanzamts gebunden. Somit sind Einwendun-
gen in Bezug auf den Grundsteuermessbetrag bei Erlass der Grund-
steuerbescheide bei der Gemeinde nicht möglich. 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die 
Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbescheide vom Grund-
stückseigentümer bzw. Steuerpflichtigen geprüft werden sollten 

und im Zweifel Einspruch beim zuständigen Finanzamt eingelegt 
werden muss. Die Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbe-
scheide enthalten entsprechende Rechtsbehelfsbelehrungen und 
Hinweise. Einsprüche gegen den Grundsteuerwert- und Grund-
steuermessbescheid sind nach Ablauf der Einspruchsfrist nicht 
mehr möglich. Insbesondere sollte darauf geachtet werden, ob 
beim Grundsteuermessbescheid – sofern zutreffend – die Ermä-
ßigung bei überwiegender Nutzung zu Wohnzwecken berück-
sichtigt ist. Dies ist dadurch ersichtlich, dass in der Berechnung des 
Steuermessbetrags die ermäßigte Steuermesszahl gemäß §40 
Abs. 3 LGrStG in Höhe von 0,91 v.T. ausgewiesen ist. 

Hier die Darstellung der Ermäßigung bei überwiegender 
Nutzung zu Wohnzwecken: 
B. Berechnung des Steuermessbetrags 
Grundsteuerwert €
x ermäßigte Steuermesszahl gemäß 
§ 40 Abs. 3 LGrStG  0,91 v.T. 
(Steuermesszahl ermäßigt um 30 Prozent) 
=Steuermessbetrag  € 
  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihr zuständiges Finanzamt. 
Weitere Informationen zu Bodenrichtwerten erhalten Sie unter: 
www.gutachterausschuss-bnh.de. 

 

AKTUELLES AUS DEM RATHAUS

 

Rathaus am 30.12.22 geschlossen 
Wegen Jahresabschlussarbeiten bleibt das Rathaus am Frei-
tag, den 30.12.2022 für den Publikumsverkehr geschlossen! 
 

 
Baustelle „Regenwasserkanal 
Georg-Karg-Anlage“ 
Die Baustelle „Regenwasserkanal Georg-Karg-Anlage“ ruht über 
die Wintermonate. Daher ist die Zufahrt über die Freiburger Straße 
(Atmos Interieur GmbH) wieder möglich. Die Bauarbeiten werden 
erst im Frühjahr weiter geführt. 
 

Hinweis zu Wasser- und Abwassergebühren 
Die Gemeinde Lenzkirch hat die Wirtschaftsberatung Schmidt und 
Häuser GmbH mit der Erstellung von neuen Gebührenkalkulatio-
nen im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserversorgung 
beauftragt. Nach der Erstellung der Gebührenkalkulation können 
sich, rückwirkend zum 01.01.2023, die Wasser- und Abwasserge-
bühren gegebenenfalls ändern. 

IMPRESSUM
Das Mitteilungsblatt „Amtsblatt der Gemeinde Lenzkirch“ mit den Amtlichen Bekanntmachungen erscheint wöchentlich am Donnerstag und kann für ei-
nen Bezugspreis von 17,52 Euro im Jahr abonniert werden (bei Postversnad erhöhte Kosten).
Herausgeger:  
Gemeindeverwaltung Lenzkirch, Telefon 07653/684-0  
E-mail: info@lenzkirch.de, Internet: www.lenzkirch.de
Verantwortlich für den  
redaktionellen Teil:  
Bürgermeister Andreas Graf oder die/der von ihm Beauftragte
Verantwortlich für die Kirchen- und Vereinsmitteilungen:  
Die jeweilige Kirche bzw. die/der Vorsitzende des jeweiligen 

Vereins. Für die Veröffentlichung von Vereinsmitteilungen und anderen 
Mitteilungen wird keine Gewähr übernommen.
Für den Anzeigenteil, Druck & Verteilung: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG,  
Meßkircher Straße 45,  
78333 Stockach 
Tel. 07771 9317-11, 
Fax 07771 9317-40 
anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de
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Das besondere 
Weihnachtsgeschenk 

Verschenken Sie ein Stück 
Heimatgeschichte: 
  
16,90 Euro 
  
Mit dem Buch „Zeitläufe – Lenz-
kirch im Wandel“  gehen Sie auf 
Entdeckungsreise durch die Ge-
schichte der Gemeinde Lenzkirch. 
Dieser umfangreiche Text- und Bild-

band von Manfred-G. Haderer hat die Lenzkircher Geschichte 
des vergangenen Jahrhunderts nacherlebbar gemacht. 

Über 340 Fotos erzählen nicht nur vom alten Lenzkirch und sei-
nen Ortsteilen. Vielmehr stellt die aufwändige Illustration im-
mer auch vergleichende Momente zur Gegenwart her. 
Erhältlich im Bürgerbüro im Rathaus Zimmer 1. 

Selbstablesung der Wasserzähler 2022 
Die Ablesung der Wasserzähler steht wieder bevor. Wir werden 
auch dieses Jahr an alle Gebäudeeigentümer und Hausverwal-
tungen Benachrichtigungen zur Selbstablesung versenden. Wir 
bitten Sie, den Zählerstand (nur volle m³, es gibt keine Kom-
mastellen) auf dieser Benachrichtigung zu vermerken. Diese 
senden Sie uns bitte per E-Mail: s.brugger@lenzkirch.de, Fax: 
07653/68422 oder auf dem Postweg bis spätestens 02.01.2023 
zurück. Sie können uns den Zählerstand auch gerne telefonisch 
unter Tel. 07653/68432 durchgeben. 

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Mithilfe. 
Ihre Gemeindeverwaltung Lenzkirch

Der Recyclinghof Lenzkirch bleibt am 24.12.2022 und 
31.12.2022 geschlossen. Annahme mittwochs 17 - 19 Uhr 

ist durchgehend möglich. 

Ist Ihr Personalausweis/Reisepass 
noch gültig?

Nein?
Dann kommen Sie zur Neubeantragung

 ins Bürgerbüro.  

Start der neuen Förderrunde zum 
Förderprogramm „Spitze auf dem Land!“ 
Infos zu den Fördervoraussetzungen unter:
Spitze auf dem Land! Technologieführer für 
Baden-Württemberg – EFRE 2021-2027 (efre-bw.de)
Anträge für die neue Tranche 20 können bis 28.02.2023 über die 
Gemeinde beim RP Freiburg gestellt werden. Wichtig: die Lage 
des Förderortes muss im Ländlichen Raum (- nicht Randzone 
Verdichtungsgebiet -) liegen. 
Interessierte Firmen können sich in Fragen direkt an folgenden
Ansprechpartner wenden: 
Frau Nicole Bucher
Regierungspräsidium Freiburg
Tel.: 0761 / 208-1255
E-Mai: nicolette.bucher@rpf.bwl.de 

Mängelmeldung Bürgerideen 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
haben Sie Kritik, Ideen oder Verbesserungsvorschläge? 
Dann her damit!

Denn wir wollen vorhandene Mängel beseitigen und mit 
Ihrer Unterstützung noch besser werden. 

Sie können hierzu das nachstehende Formular verwenden. 
Oder Sie wenden sich schrift lich (Kirchplatz 1, 79853 Lenz-
kirch) oder per email info@lenzkirch.de) an uns. 

Natürlich können Sie uns auch online unter
www.lenzkirch.de / Bürgerservice unter dem Stichwort 
„Bürgerideen“ erreichen. 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 

Ihr
Andreas Graf, Bürgermeister 

  
  
Ich habe folgende Mängel festgestellt: 

(bitte Schadensort benennen):

Ich habe folgenden Verbesserungsvorschlag:

Datum:  ______________________________________________

Absender:  ___________________________________________

Telefonnummer:  ______________________________________

Email:_ _______________________________________________
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AKTUELLES AUS DEM LANDRATSAMT 
BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Öffnungszeiten des Landratsamtes 
Breisgau-Hochschwarzwald rund um 
Weihnachten und Neujahr 
Die Verwaltungsgebäude des Landratsamtes Breisgau-Hoch-
schwarzwald bleiben am Freitag, dem 23. Dezember, sowie 
am Freitag, dem 30. Dezember, und am Montag, dem 2. Januar 
2023, für den Publikumsverkehr geschlossen. Aus Gründen der 
Energieeinsparung werden die Gebäude an diesen Tagen nicht 
beheizt. Ebenfalls geschlossen an diesen Tagen ist die Tiefgarage 
in der Stadtstraße 2 in Freiburg. 

 
Entsorgungseinrichtungen des Landkreises;
Öffnungs- bzw. Schließzeiten an Weihnachten/
Neujahr 2022/2023 
•	 Das Regionale Abfallzentrum Hochschwarzwald ist vom 

24.12.2022 - 01.01.2023 geschlossen.   
•	 Die Bauschuttrecyclinganlage und Erdaushubdeponie Lan-

genordnach ist vom 22.12.2022 - 09.01.2023 geschlossen. 
Ab KW 2 wird die Deponie dann nur von Dienstag bis Freitag 
geöffnet sein. Die regulären Öffnungszeiten werden nach 
Winterende wieder eingehalten (Festlegung je nach Witte-
rung).

•	 Die Erdaushubdeponie Bader in Feldberg Bärental ist vom 
21.12.2022 - 08.01.2023 geschlossen.

Wichtiger Hinweis:Die Sperrmüllkarten 2022 sind bis zum 
31.01.2023 gültig!   

 

FUNDSACHEN

Fundbüro – Tel.-Nr. 07653/684-11

Lfd. Nr.  Tag des Fundes Fundgegenstand  

58/22  08.12.22 schwarzes Herrenarmband 
    mit Metall 
 

ZU VERSCHENKEN

1 Matratzentopper 120 x 200 cm. 
Tel.: 07653/9605660 Fr. Büche 

AUS DEN ORTSTEILEN

ORTSTEIL SAIG
Ortsvorsteher Matthias Brugger 
�  07653 - 9515
�  hierahof@freenet.de

Verkauf von  Lebensmitteln 
aus der Region am  Rathaus 

in Saig jeden Freitag  
von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr.

Winterpause Wochenmarkt Kappel und 
Saig 
Nach dem 23.12.2022 gehen wir mit dem Wochenmarkt in 
Kappel und Saig in die Winterpause. Ab dem 10.03.2023 ist 
der Wochenmarkt dann wieder wie gewohnt für euch da. Wir 
bedanken uns bei Ihnen/Euch und wünschen allen bis Anfang 
März alles Gute. 

Euer Wochenmarkt Team
A. Vogelbacher, Gärtnerei Waldvogel, Cafe Roters

Die Lieferung in die Brotboxen steht weiterhin von Montag 
bis Samstag zur Verfügung. Bitte mit Vorbestellung bis 17:00 
Uhr am Vortag beim Cafe Roters Tel.: 07653 262 

ORTSTEIL KAPPEL
Stellvertretende Ortsvorsteherin Katrin Mrohs 
�  07653 - 962061 
oder in dringenden Fällen unter �  07653 - 2424302
�  kappel@gemeinde-lenzkirch.de

Verkauf von Lebensmitteln 
aus der Region  in Kappel 

jeden Freitag  
von 9:30 bis 10:45 Uhr.

Grüße von Ortsvorsteher 
Roland Berr 

Frohe Weihnachten, besinnliche Fei-
ertage und einen Guten Rutsch ins 
Neue Jahr wünscht Ihnen allen Ihr 
Roland Berr, Ortsvorsteher Kappel 
z.Zt. im UN Einsatz MINUSMA, Mali 

Skilift Gutachhalde Kappel 
Bei ausreichender Schneelage ist dieser 
immer von 14:00Uhr-17:00Uhr geöffnet. 
Zusätzlich an Wochenenden, Feiertagen und in den Weihnachts-
ferien: Mittwoch 21.12.22 bis Sonntag 08.01.23 von 10:00Uhr-
17:00Uhr, sowie über die Fasnachtsferien: Freitag 17.02.23 bis 
Dienstag 21.02.23. 

Saisonkarten:
Kinder / Jugendliche bis 18 Jahren 15,00 €
Bei Familien ab 3. Kind 8,00 €
Erwachsene 30,00 €

10er Karten:
Kinder / Jugendliche bis 18 Jahren 3,00 €
Erwachsene 4,00 €

Halbtageskarte:
Kinder / Jugendliche bis 18 Jahren 3,50 €
Erwachsene 4,50 €
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Tageskarten:
Kinder / Jugendliche bis 18 Jahren 5,00 €
Bei Vorlage der Schwarzwald-Gästekarte Ermäßigung 0,50 €
Erwachsene 6,50 €
Bei Vorlage der Schwarzwald-Gästekarte Ermäßigung  0,50 € 

Freie Fahrt mit der Hochschwarzwaldcard und der Liftverbund-
jahreskarte Feldberg. Die Karten können entweder direkt am 
Skilift bzw. nach Absprache bei Christa Winterhalder, Brän-
destraße 6, Kappel, Tel.: 07653 / 1819 gekauft werden. 
Der Skilift Gutachhalde ist innerhalb der Öffnungszeiten 
(witterungsabhängig) unter 0170 / 9279873 zu erreichen. 

Antoniusspur und Hohbaumspur Kappel 
Für Freunde des Skilanglaufens ist die Antoni-
usspur Klassisch und die Hobaumspur für das 
Skating gespurt. Beide Loipen sind auf Höhe 
des ehemaligen Tennisheim miteinander ver-
bunden.

Katrin Mrohs, stellv. Ortsvorsteherin und Frank Riesterer 

TOURIST-INFORMATION

Ö� nungszeiten der Tourist-
Information Lenzkirch 
Telefon: 07652 1206 8401 

lenzkirch@hochschwarzwald.de 
www.hochschwarzwald.de 

Mo - Fr  09:00 - 12:30 Uhr 
Mo, Di, Do, Fr    13:30 - 16:00 Uhr 

Veranstaltungen 
Alle Veranstaltungen � nden Sie unter
www.hochschwarzwald.de/erleben/veranstaltungen

 

 
 

 

in Lenzkirch 
QR-Code scannen und alle Events entdecken 

 

 

KIRCHE & GLAUBE

Evangelische Kirchengemeinde Schluchsee-Lenzkirch

15. Dezember 2022 bis 26. Dezember 2022 
EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE 
LENZKIRCH-SCHLUCHSEE 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Dienstag: 14.00 – 16.30 Uhr 
Donnerstag:  8.00 – 12.00 Uhr Telefon 07653-1660 
Homepage: www.ev-kirche-lenzkirch.de 
Mail: lenzkirch-schluchsee@kbz.ekiba.de 

„Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: 
Freuet euch! Der Herr ist nahe.“ Philipper 4,4.5b 

Sonntag, 18. Dezember 
10.30 Uhr  Gottesdienst  Schluchsee 

Weihnachtsgottesdienste: 
Samstag, Heiligabend, 24. Dezember 
14.30 Uhr  Gottesdienst mit Krippenspiel Blasiwald, 
  kath. Kirche.  Mit der Trachtenkapelle 
  Blasiwald. 
16.00 Uhr  Gottesdienst mit Krippenspiel Lenzkirch 
17.30 Uhr  Christvesper  Lenzkirch 
  
Sonntag, 1. Weihnachtstag, 25. Dezember 
10.30 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl Schluchsee 
  
Montag, 2. Weihnachtstag, 26. Dezember 
10.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst im Münster  
  Neustadt 
  
Friedensgebete für die Ukraine 
Mittwochs 
17.30 kath. Kirche Schluchsee 

Katholische Seelsorgeeinheit  
Östlicher Hochschwarzwald

Sternsinger Lenzkirch – Kinder gesucht 
Für die Sternsingeraktion suchen wir Mädchen und Jungs ab der 
3. Klasse. Dazu muss man nicht katholisch sein, aber Freude an 
der Aktion wäre wichtig. Die Sternsinger sind unterwegs, um 
den Segen Gottes in die Häuser zu bringen und bitten um Spen-
den, um Kindern in Bangladesch den Schulbesuch zu ermögli-
chen. Die Sternsingergruppen werden von Jugendlichen bzw. 
jungen Erwachsenen begleitet. Aktionstage: Freitag, 6. Januar, 
bis Sonntag, 8. Januar, sind die Sternsinger unterwegs. Wer mit-
machen will, melde sich bitte bei Günther Hirt, 
Tel. 07653 / 960281. 

Sternsingen in Saig und Kappel
Liebe Kinder, endlich ist es soweit: 
Ihr dürft den Segen der Hl. Drei Könige wieder von Haus zu Haus 
bringen! Wir freuen uns, wenn viele von euch dabei sind. Es kön-
nen alle Kinder ab Klasse 3 mitmachen, die Freude daran haben, 
am 6. Januar unterwegs zu sein. Wer aus Saig mitmachen möch-
te, melde sich bei Christiane Meisenberg, Tel. 015255235151. In 
Kappel freut sich Lysander Pforte über eure Rückmeldung, Tel. 
0157 34600003. Bis bald!
  
 Kath. Kirchengemeinden Lenzkirch - Kappel - Saig

Kath. Pfarramt Lenzkirch

Öffnungszeiten: 
Montag und Dienstag 09.00 - 11.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 - 16.00 Uhr

� 07653- 208 • � lenzkirch@kath-hochschwarzwald.de
Weitere Informationen: www.kath-hochschwarzwald.de

Freitag 16.12.2022 
Lenzkirch 18:00 Uhr   Heilige Messe 

Samstag 17.12.2022 
Kappel 18:00 Uhr   Heilige Messe 
Lenzkirch 18:00 Uhr   Wortgottesdienst im 
    Advent mit der kfd 
Sonntag 18.12.2022 
Saig 09:00 Uhr   Heilige Messe 
Lenzkirch 10:30 Uhr   Heilige Messe 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Dienstag:    14.00 – 16.30 Uhr
Donnerstag:    08.00 – 12.00 Uhr 

�  07653-1660
� lenzkirch-schluchsee@kbz.ekiba.de

Unsere Homepage: www.ev-kirche-lenzkirch.de

Stellenanzeigen auf Seite 14 und 15. 
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Füreinander Miteinander e. V. 

Nachbarschaftshilfe für die Gesamtgemeinde 
Lenzkirch 
Wenn Sie hilfebedarf haben oder als Helfer/Helferin im Verein 
mitwirken wollen, melden Sie sich in unserem Büro im Erdge-
schoss des Kurhauses Lenzkirch zu den Öffnungszeiten: 
Montag und Donnerstag jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr Tel. Nr. 
07653/9649696 (der AB wird zu den Öffnungszeiten abgehört) 

Dienstag 20.12.2022 
Kappel 18:00 Uhr   Heilige Messe 

Mittwoch 21.12.2022 
Lenzkirch 17:00 Uhr   Beichte 
Lenzkirch 17:30 Uhr   Rosenkranz 
Lenzkirch 18:00 Uhr   Heilige Messe 
 
Advent to go 
Auch in diesem Jahr sind wieder alle zu einer kleinen Unterbre-
chung im Alltag während des Advents eingeladen. Advent to go. 
Die Kirche ist offen, um für einen Augenblick darin zu verweilen. 
Von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr ist der Turm geöffnet, um nach ei-
nem kurzen Mittagsimpuls einen Espresso zu trinken. 
 
 

FeG - Freie evangelische Gemeinde
FREIE EVANGELISCHE GEMEINDE 
TITISEE-NEUSTADT 
Im Bildstöckle 8 | 79822 Titisee-Neustadt 
Pastor: Matthias Dobutowitsch | Tel. 07651-2753 
www.feg-tn.de/fegtn@gmx.de 

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten, jeden Sonntag 
um  10.30 Uhr, auch schon gerne ab 10 Uhr zu Getränken an der 
Bar und  Gemeinschaft. 

Aktuelle Infos und weitere Angebote für die ganze Familie finden 
Sie auf unserer Homepage. Gerne können Sie Anliegen an unser 
Gebetsteam weiterleiten. gebetsteam@feg-tn.de 
Ihre FeG Titisee-Neustadt 
 
 

VEREINE

Bundesverband Kinderhospiz e. V. 

Adventsbesuch bei Freun-
den oder Verwandten und ein 
Weihnachtsmitbringsel für die 
Jüngsten muss her? Kein Pro-
blem, denn Spielsachen für 
Kinder gibt es auch in Lenz-
kirch!  Im Charity-Shop vom 
Bundesverband Kinderhos-
piz (BVKH) in der Kolum-
ban-Kayser-Str. 1  (gegenüber 
Elektro Schropp) gibt es eine 
ganze Auswahl schöner Din-
ge: Weihnachts-Postkarten, 
Kinder-Bücher, viele Spiele für 
jedes Alter und Geschenkar-
tikel sind dort erhältlich - das liebevoll ausgewählte Sortiment 
besteht aus eigens für den Bundesverband produzierten Arti-
keln und wunderschönen Sachspenden, die der BVKH für die-
sen Zweck von unterstützenden Unternehmen erhält. Mit dem 
Erwerb eines kleinen Geschenkes helfen Shopbesucher:innen 
gleichzeitig lebensverkürzend erkrankten Kinder und ihren Fa-
milien, denn die Einnahmen aus dem Charity-Shop werden zu 
100 Prozent für die Kinderhospizarbeit verwendet. 

Öffnungszeiten:  Dienstag von 10 bis 13 Uhr, Mittwoch und 
Donnerstag von 15 bis 18 Uhr, sowie samstags von 10 bis 13 Uhr 
(außer Heilig Abend!). Unseren Shop gibt es auch Online unter 
https://shop.bundesverband-kinderhospiz.de/ 

Familienfreundliches Lenzkirch e. V. 

Kameradschaft ehem. Soldaten Kappel

Kath. Frauengemeinschaft Lenzkirch

Einladung zum Wortgottesdienst im Advent 
Der Riss, durch den das Licht einfällt. 
In einer Zeit, in der wir viel Dunkelheit erleben und in der sich 
die Dunkelheit manchmal auch in uns legen möchte, wollen wir 
gemeinsam das Licht betrachten, mit seiner Stärke und seiner 
Macht. Wir feiern Advent, eine Zeit des Wartens, warten auf das 
Licht, das alles Dunkel vertreiben kann.  
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Kultur im Kino Lenzkirch

Die Kaffeemühle der geliebten Groß-
mutter wurde gestohlen! Kasperl und 
sein Freund Seppel machen sich um-
gehend auf, um den gerissenen Räuber 
Hotzenplotz zu fangen. 

Sonntag, 18.12.22, 15 Uhr 

Foto: Filmverleih StudioCanal

Seit ihrer Kindheit träumt die Köchin 
Cathy davon, ein eigenes Restaurant zu 
führen. Doch ein Streit mit ihrer Chefin 
zu viel und sie steckt plötzlich in ernsten 
finanziellen Schwierigkeiten. 

Samstag, 17.12.22, 20 Uhr - frei ab 0 
- 97 Minuten 

Tief bewegend und lustig. MISSION: 
JOY gewährt einen noch nie dagewe-
senen Einblick in die außergewöhnliche 
Freundschaft zwei der bedeutendsten 
spirituellen Leitfiguren unserer Zeit: 
Seine Heiligkeit der Dalai Lama und Erz-
bischof Desmond Tutu. 

Sonntag, 18.12.22, 19 Uhr - frei ab 12
 - 89 Minuten 
 
Tickets unter lenzkirch.cineprog.net/programm

Kabarett: Matthias Deutschmann in Lenzkirch 
Nach zwei Jahren Corona setzt eine Normalisierung ein. Das 
Publikum ist teilweise noch unentschlossen. Sollen wir wieder 
ins Kabarett gehen? Zu Deutschmann mit seinem neuen Pro-
gramm Mephisto Consulting? Unbedingt! Sonst verpassen 
Sie was. Deutschmann ist ein echtes Aushängeschild des po-
litischen Kabaretts. Mit einer einzigartigen Mischung aus viel 
Witz, einer Menge Tiefgang und dazu eine ordentliche Prise 
Musikalität begeistert Matthias Deutschmann sein Publikum 
bereits seit mehreren Jahrzehnten. Matthias Deutschmann – 
dieser Name steht für intelligentes Kabarett abseits des Main-
streams, für hochklassige Unterhaltung und natürlich für einen 
Mann, mit großer Bühnenerfahrung, der genau weiß, worauf es 
ankommt, gerade wenn es um die ganz großen Themen in der 
Politik geht: Propagandafrüherkennung. Termin: Freitag, 13. Ja-
nuar 2023 um 20:00 Uhr im Kino im Höfle in Lenzkirch. Eintritt: 
Vorverkauf 16,- € ; Abendkasse 18,- €. Vorverkauf: Cafe Wiest 
in Lenzkirch. Online-Buchung: https://lenzkirch.cineprog.net. 
Wer noch Weihnachtsgeschenke sucht: Wie wäre es mit einem 
Kabarett-Gutschein? 

Matthias Deutschmann Foto: Copyright Anja Limbrunner

Am Samstag, den 17.12.2022 um 18 Uhr 
feiern wir in der St. Nikolaus Kirche in Lenzkirch einen besinn-
lich, nachdenklichen Wortgottesdienst zum Advent, zu dem wir 
alle ganz herzlich einladen. 

 

KSC Saig-Lenzkirch

Spielbericht des KSC Saig-Lenzkirch vom 10.12.2022  
Am Samstag fuhren die Kegler des KSC Saig-Lenzkirch zum 
Rückrundenspiel zum KSC Brigachtal. Den Lenzkirchern war 
klar, dass die Bahnen in Klengen nicht einfach sind. Im Starter-
paar gingen Gerhard W. und Ingo auf die Bahn. Ingo nahm sei-
nem Gegner 73 Kegel ab und sicherte den Mannschaftspunkt 
für den KSC Saig-Lenzkirch. 

Gerhard musste diesen leider abgeben. Veronika und Ernst tra-
fen mit einem Plus von 46 Kegeln auf ihre Gegner. Auch in dieser 
Paarung wurde ein Mannschaftspunkt für den KSC gut geschrie-
ben. Mit 2:2 Punkten und einem Vorsprung von 62 Kegeln war 
eine gute Voraussetzung für einen Sieg geschaffen. Uwe gewann 
sein Spiel ganz knapp und verbuchte den Mannschaftspunkt für 
sich. Wolfgang hatte keine Chance und musste sich geschlagen 
geben. Mit nur 19 Kegeln Minus ging das Spiel dann doch noch 
verloren. 

Endstand: 2751:2770 Punkte: 3:5 
Es spielten: Ingo Pfaff 510 Kegel, Veronika Grüner 462 Kegel, 
Uwe Birkenberger 455 Kegel, Wolfgang Grüner 454 Kegel, Ger-
hard Wiest 437 Kegel und Ernst Schlegel 433 Kegel 

Das nächste Spiel findet erst im neuen Jahr statt. Wir wünschen 
allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. 

Nächster Spieltag: Samstag, den 07.01.2023 um 13:00 Uhr in 
Bonndorf 

KSC Saig-Lenzkirch X1- SG Komet Villingen/
Kf Unterkirnach X1 

MY EBLÄTTLE - DIGITAL 
IMMER INFORMIERT.

Online lesen!
www.myeblättle.de
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Musikverein Kappel

Christbaumverkauf 
 

Auch in diesem Jahr findet der 
Christbaumverkauf durch den Musikverein Kappel 

 

am Samstag, den 17.12.2022 
von 9.30 Uhr bis 12.°° Uhr 

auf dem Dorfplatz in Kappel statt. 
 

 

Neben heimischen Fichten werden 
auch Nordmanntannen zum Verkauf 

angeboten. 

 

Für das leibliche Wohl wird Glühwein / Punsch und heiße 
Wurst angeboten. 

 

 

Wir freuen uns über jeden, der durch den Kauf eines 
Christbaums den Musikverein Kappel unterstützt. 

Euer MV Kappel 

 

Musikverein Saig

Liebe Freunde des Saiger Musikvereins, 
Weihnachten rückt immer näher und somit auch unser traditi-
onelles Weihnachtskonzert am 2. Weihnachtsfeiertag. Zum 
Jahresabschluss werden wir nochmal das Beste aus dem vergan-
genen Jahr präsentieren, aber auch neu einstudierte Stücke wer-
den erklingen. Freuen Sie sich unter anderem auf Udo Jürgens, 
Eric Clapton und Morricone, bekannte französische Melodien 
und traditionelle Blasmusik. Es ist für jeden etwas dabei. 
Also auf geht‘s ins Haus des Gastes  nach Saig. Los geht‘s um 
10:30 Uhr. 
Der Eintritt ist frei. 

Wir Musikerinnen und Musiker freuen uns auf zahlreiche Besu-
cher. 

Ihr Musikverein Saig e.V. 
 
 

Schwarzwaldverein Lenzkirch

29.12. Bahnhof Hinterzarten 14:30 Uhr 
Schwarzwaldverein	Hinterzarten	Breitnau 
Rauhnächte 
Zwischen Weihnachten und Dreikönig ist eine besondere Zeit! 
Während eine kleinen Wanderung gibt es Geschichten über 
altes Brauchtum rund um den Jahreswechsel. geführte Winter-

wanderung auf gebahnten Wegen bis zum Einbruch der 
Dämmerung.  5 km, 120 hm, leicht 
Wanderführer Klaus Gülker Tel. 0761 4760 494 
klaus.guelker@gmx.de   
Anmeldung bis 28.10. 
  
Januar 2023 
06.01. Kurhaus Lenzkirch 7 Uhr / 
kleine Tour: 07:45 Uhr Schwarzwaldverein	Lenzkirch 

Sonnenaufgangstour zur Säntisblickhütte 
Bei guter Fernsicht erfreuen wir uns am Blick auf das Alpenpan-
orama, bevor wir am Ende der Wanderung im Café Wiest zum 
Frühstück (Selbstzahler) einkehren. 5 km (kleine Tour 1 km) 
leicht 

Wanderführerin: Sabine Schmid Tel. 0162 780 8543, Wander-
führer: Reinhard Rieger Tel.0162 88 24 661. 
Anmeldung und Informationen bis 04.01. 
 
 
Sportverein Saig

Cego- und Pokerturnier 28.12.22 
Freund*innen des gepfl egten Kartenspiels, wir laden euch ein, 
am Mittwoch den 28.12.22 am Cego- und Pokerturnier des SV 
Saig, teilzunehmen. 

Die Turniere starten um 19:08 Uhr im Clubhaus des SV Saig. Ein-
lass ab 18:30 Uhr. 
Pokerturnier – Startgebühr 5€ 
Cegoturnier – Kostenlos 

Wir freuen uns über alle Teilnehmer*innen und bitten, für die 
Planung, um Voranmeldung unter daniel-sigwarth@t-online.de 
Erfahrungsgemäß sind am Veranstaltungstag noch Plätze für 
spontane Spieler*innen frei. 

Sportliche Grüße 
SV Saig 
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen oder mehrere 

Mitarbeiter (m/w/d) für unsere Schülermensa in Teilzeit 

Ihre Aufgaben: 
 

 Essensausgabe der warmen und kalten Speisen an die Grundschüler:innen sowie Getränkeausgabe  
 Betreuung der Grundschulkinder während und auch nach den Essenszeiten  
 Wegbegleitung der Grundschüler:innen von der Schule zur Mensa und zurück 
 Reinigungs- und Spültätigkeiten 
 Überwachung der Hygienerichtlinien 
 Allgemeine Serviceaufgaben 

Ihr Profil: 
 

 Sie haben Freude an hauswirtschaftlichen Tätigkeiten und ein hohes Hygienebewusstsein  
 Ein freundlicher und offener Umgang mit Kindern ist für Sie selbstverständlich 
 Das Wohl der Schüler:innen liegt Ihnen am Herzen und Sie können auf deren Bedürfnisse eingehen  
 Auf Sie ist Verlass, Pünktlichkeit ist eine Ihrer persönlichen Stärken  
 Ein wertschätzendes Miteinander im Team ist für Sie wichtig  

Unser Angebot: 
 

 Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Teilzeit 
 Eine tarifkonforme Eingruppierung in Entgeltgruppe 2 TVöD 
 Flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten 
 Betriebliche Gesundheitsförderung 
 Ein sicherer Arbeitsplatz in einer modernen Arbeitsumgebung mit betrieblicher Altersvorsorge 
 JobRad 
 Unterstützung bei der Wohnungssuche 

 
Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung den gewünschten Arbeitszeitumfang an. Der Arbeitseinsatz erfolgt über die 
Mittagszeit und findet nur an schulpflichtigen Tagen statt. 
 
Schwerbehinderte Bewerber:innen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
eingestellt. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 02.01.2023. Bitte lassen Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen über 

bewerbung@titisee-neustadt.de zukommen oder stellen Ihre Bewerbung online auf unserem Karriereportal auf der 
Homepage der Stadt Titisee-Neustadt direkt ein. Alternativ akzeptieren wir schriftliche Bewerbungen, die Sie an die 
Stadt Titisee-Neustadt, Fachbereich Personal und Organisation, Pfauenstraße 2-4, 79822 Titisee-Neustadt richten 
können. Nähere Auskünfte zum Stelleninhalt erteilen Ihnen gerne Frau Hug, Fachbereichsleitung Bildung, Betreuung, 
Registratur und Archiv unter 07651/206 121 oder Frau Eiche, Fachbereichsleitung Personal und Organisation, unter 
07651/206 120. 

Die Stadt Titisee-Neustadt, aufstrebendes Mittelzentrum mit ca. 12.500 
Einwohner:innen im Herzen des Hochschwarzwaldes, beschäftigt als 
größte kommunale Arbeitgeberin im Hochschwarzwald nahezu 250 
Mitarbeiter:innen in verschiedenen Bereichen. Bei uns stehen die 
Bürger:innen im Zentrum unseres Handelns. 

WAS SONST NOCH INTERESSIERT
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Landespreis für Heimatforschung 
Baden-Württemberg

THEMEN

· Orts-, Regional- und Landesgeschichte 

 auch im Hinblick auf ein zusammenwachsendes Europa

· Neue Heimat in Baden-Württemberg

· Heimatmuseen, Heimatforschung

· Natur und Naturschutz, Landschaftsschutz, Umweltschutz

· Entwicklung und Geschichte von Technik und Industrie

· Denkmalschutz, Dorferneuerung, Stadterneuerung

· Kunst und Architektur

· Dialektforschung, Literatur, Brauchtum

· Volksmusik, Volkstanz, Tracht

· Bevölkerung und Minderheiten

· Bürgerengagement, Bürgerbeteiligung

PREISE

Das Preis besteht aus

· einem 1. Preis zu 5.000 Euro,

· zwei 2. Preisen zu je 2.500 Euro,

· einem Jugendförderpreis zu 2.500 Euro  

 (kann ggf. geteilt werden),

· einem Schülerpreis zu 2.500 Euro 

 (kann ggf. geteilt werden) und

· einem Preis „Heimatforschung digital“ zu 2.500 Euro.

Zusätzlich können Anerkennungsurkunden erteilt werden.

EINSENDESCHLUSS

Einsendeschluss ist der 30. April 2023

(Schülerpreis: 31. Mai 2023)

STIFTER

Land Baden-Württemberg

in Zusammenarbeit mit dem Landesausschuss 

Heimatpflege Baden-Württemberg

ORGANISATION

Ministerium für Wissenschaft,  

Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Referat 55 

Königstraße 46

70173 Stuttgart

DOKUMENTATION

Haus der Geschichte  

Baden-Württemberg

Die Präsentation der Preisträgerinnen und Preisträger 
erfolgt mit freundlicher Unterstützung von 

Ausschreibung 2023

www.landespreis-fuer-heimatforschung.de
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WIR STELLEN EIN: 

Student (m/w/d) bei der 
Hochschwarzwald Tourismus GmbH 
mit der DHBW Lörrach 

 v ÜBER UNS 

  
Hochschwarzwald Tourismus GmbH 

:   

Hinterzarten / Lörrach 

  

Unterschiedliche Abteilungen 

   

Vollzeit 

  

01. Oktober 2023 

  
31. Dezember 2022 
 
 
 
KONTAKT 

Du hast Fragen zum Bewerbungsprozess?  
Anna-Lena Tritschler (Personalabteilung)  
+49 (0) 7652/1206-8213 
jobs@hochschwarzwald.de 
 
 
Weitere Informationen zur Hochschwarzwald 
Tourismus GmbH findest du auf 
hochschwarzwald.de oder unseren  
Social-Media-Kanälen. 

   

 

Mit rund 4,3 Mio. Übernachtungen pro Jahr zählt der Hochschwarzwald zu den 
beliebtesten Ferienregionen Deutschlands – und wir, die Hochschwarzwald 
Tourismus GmbH, zu den erfolgreichsten touristischen Marketing-
Organisationen im deutschsprachigen Raum. 110 Beschäftigte an 20 
Standorten kümmern sich um die nationale und internationale Vermarktung 
der Region. Werde auch du Teil unseres Teams! 

• Mitarbeit in den unterschiedlichen Abteilungen: Zielgruppenmanagement, 
Kommunikation, Buchhaltung, Geschäftsführung, Tourist-Informationen 

• Korrespondenz mit Kunden und Beratung von Geschäftspartnern, Gästen 
und Gastgebern 

• Organisation und Mitwirkung vom diversen Printprodukte 
• Eigenverantwortung für kleinere Projekte 
• Projektassistenz bei Veranstaltungen 
• Erstellung von Input und Texten 
• Allgemeine Büro- und Verwaltungsaufgaben 

 

• Hochschulreife (Abitur) 
• Freude am Umgang mit Gästen, Gastgebern und Partnern 
• Begeisterung für die Region Hochschwarzwald 
• Bereitschaft für Wochenendeinsätze 
• Interesse an den Fächern BWL und VWL 
• Gute Englischkenntnisse und guter Umgang mit Microsoft-Office 

 

Bewirb dich jetzt und sende deine Bewerbung mit  
Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnis an: 

Anna-Lena Tritschler 
jobs@hochschwarzwald.de  
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WIR STELLEN EIN: 

Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d) für Tourismus 
und Freizeit 
mit der Robert-Gerwig-Schule in Singen 

 v ÜBER UNS 

  
Hochschwarzwald Tourismus GmbH 

:   

Hinterzarten / Singen 

  

Unterschiedliche Abteilungen 

   

Vollzeit 

  

01. September 2023 

  
31. Dezember 2022 
 
 
 
KONTAKT 

Du hast Fragen zum Bewerbungsprozess?  
Anna-Lena Tritschler (Personalabteilung)  
+49 (0) 7652/1206-8213 
jobs@hochschwarzwald.de 
 
 
Weitere Informationen zur Hochschwarzwald 
Tourismus GmbH findest du auf 
hochschwarzwald.de oder unseren  
Social-Media-Kanälen. 

   

 

Mit rund 4,3 Mio. Übernachtungen pro Jahr zählt der Hochschwarzwald zu den 
beliebtesten Ferienregionen Deutschlands – und wir, die Hochschwarzwald 
Tourismus GmbH, zu den erfolgreichsten touristischen Marketing-
Organisationen im deutschsprachigen Raum. 110 Beschäftigte an 20 
Standorten kümmern sich um die nationale und internationale Vermarktung 
der Region. Werde auch du Teil unseres Teams! 

• Mitarbeit in den unterschiedlichen Abteilungen: Zielgruppenmanagement, 
Kommunikation, Buchhaltung, Geschäftsführung, Tourist-Informationen 

• Korrespondenz mit Kunden und Beratung von Geschäftspartnern, Gästen 
und Gastgebern 

• Organisation und Mitwirkung vom diversen Printprodukte 
• Eigenverantwortung für kleinere Projekte 
• Projektassistenz bei Veranstaltungen 
• Erstellung von Input und Texten 
• Allgemeine Büro- und Verwaltungsaufgaben 

 

• Mittlere Reife/Mittlerer Bildungsabschluss 
• Freude am Umgang mit Gästen, Gastgebern und Partnern 
• Begeisterung für die Region Hochschwarzwald 
• Bereitschaft für Wochenendeinsätze 
• Interesse an den Fächern BWL und VWL 
• Gute Englischkenntnisse und guter Umgang mit Microsoft-Office 

 

Bewirb dich jetzt und sende deine Bewerbung mit  
Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnis an: 

Anna-Lena Tritschler 
jobs@hochschwarzwald.de  
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Bekanntmachung der Tierseuchenkasse 
(TSK) Baden-Württemberg 
- Anstalt des öffentlichen Rechts - 
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart 
  
Meldestichtag  zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbei-
trag 2023 ist der 01.01.2023. 
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2022 versandt. 
Sollten Sie bis zum 01.01.2023 keinen Meldebogen erhalten ha-
ben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung begründet 
sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheits-
gesetzes in Verbindung mit der Beitragssatzung. Viehhändler 
(Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften) sind 
zum 1. Februar 2023 meldepflichtig. Die uns bekannten Vieh-
händler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften 
erhalten Mitte Januar 2023 einen Meldebogen. 

Melde- und beitragspflichtige Tiere sind: Pferde, Schweine, 
Schafe, Hühner, Truthühner/Puten  

Meldepflichtige Tiere sind: Bienenvölker  (sofern nicht über ei-
nen Landesverband gemeldet) 

Nicht zu melden sind: Rinder einschließlich Bisons, Wisenten 
und Wasserbüffel.  Die Daten werden aus der HIT-Datenbank 
(Herkunfts- und Informationssystem für Tiere) herangezogen. 

Nicht meldepflichtig sind u.a.:Gefangengehaltene Wildtiere 
(z.B. Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen, Gänse und Enten 
Werden bis zu 25 Hühnerund/oder Truthühner und keine an-
deren beitragspflichtigen Tiere (s.o.) gehalten, entfällt derzeit 
die Melde- und Beitragspflicht für die Hühner und/oder Trut-
hühner. 

Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere in einem land-
wirtschaftlichen Betrieb stehen oder in einer Hobbyhaltung. Zu 
melden ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand 
je Standort. 
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse 
muss die Tierhaltung bei dem für Sie zuständigen Veterinäramt 
gemeldet werden. 

Schweine-, Schafe- und/oder Ziegen sind, unabhängig von 
der Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 
15.01.2023 an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bie-
tet an, die Stichtagsmeldung an HIT zu übernehmen. Die Vo-
raussetzungen und nähere Informationen erhalten Sie über 
das Informationsblatt, welches mit dem Meldebogen ver-
schickt wird. Das Informationsblatt finden Sie auch auf unse-
rer Homepage unter www.tsk-bw.de. 

Es wird noch auf die Meldepflicht von Bienenvölkern hingewie-
sen. Die Völkermeldungen der Imker an ihren örtlichen Imker-
verein werden von diesem an einen der beiden Landesverbände 
weiter gemeldet. Ist ein Imker nicht organisiert oder in einem 
Verein, der keinem der beiden Landesverbände angeschlossen 
ist, müssen die Völker bei der Tierseuchenkasse gemeldet wer-
den. 

Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informationen zur 
Melde- und Beitragspflicht, Leistungen der Tierseuchenkasse 
sowie über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem kön-
nen Sie, als gemeldeter Tierhalter, Ihr Beitragskonto (gemelde-
ter Tierbestand der letzten 3 Jahre, etc.) einsehen. 
Telefon: 0711 / 9673-666; E-Mail: beitrag@tsk-bw.de;
 Internet: www.tsk-bw.de 

Ab 11.12.2022: Neuer Fahrplan für Bus und 
Bahn im Regio-Verkehrsverbund Freiburg 
(RVF) – mit neuem Service 
„Mein Fahrplanheft“ immer aktuell  
Am 11. Dezember tritt der Fahrplan für das Jahr 2023 im Re-
gio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) in Kraft. Nachdem im 
vergangenen Jahr diverse Angebotsausweitungen im Rahmen 
des Förderprogramms „ÖPNV-Offensive ländlicher Raum“ re-
alisiert werden konnten, steht der kommende Fahrplanwechsel 
vor dem Hintergrund der enormen Kostensteigerungen unter 
dem Vorzeichen, das bestehende Angebot zu sichern. Den neu-
en Service „Mein Fahrplanheft“ bietet derweil die Homepage 
des RVF, auf welcher sich Fahrgäste künftig ihr persönliches 
Fahrplanheft tagesaktuell erstellen können.

“Mein Fahrplanheft“ – individuell, nachhaltig und tagesaktuell 
Wie gewohnt finden Fahrgäste alle Fahrpläne in der Fahrplansu-
che auf www.rvf.de/fahrplaene zum Download. Darüber hinaus 
gibt es jetzt den Service „Mein Fahrplanheft“: Dabei können sich 
Kundinnen und Kunden die gewünschten Linien aussuchen und 
über eine Warenkorb-Funktion kostenlos herunterladen. Sie er-
halten dann eine pdf-Datei, die alle ausgewählten Linien enthält. 
Hierbei stehen immer die tagesaktuellen Fahrplantabellen und 
auch temporär gültige Tabellen – wie sie während Bauarbeiten 
gelten – zur Verfügung. Gedruckte Fahrpläne waren in den ver-
gangenen Jahren meist wenige Wochen nach Fahrplanwechsel 
nicht mehr aktuell und ein unterjähriger Neudruck bei Änderun-
gen nicht zuletzt im Hinblick auf nachhaltigen Umgang mit na-
türlichen Ressourcen unverhältnismäßig. 

Veränderungen im ländlichen Raum 
Mehr Verbindungen im Landkreis Emmendingen schon seit 
Juni 
Bereits seit Juni 2022 kooperieren die Firmen Oestreicher und 
Südbadenbus abends und am Wochenende zwischen Denz-
lingen und Freiamt. So entstand bereits im Juni 2022 ein stünd-
liches Angebot für Sexau und Freiamt von morgens früh bis 
abends spät. Zur Verbesserung der Anschlüsse fährt bereits 
morgens ein weiterer Bus aus Freiamt nach Denzlingen statt 
nach Emmendingen. 
Ebenfalls bereits im Juni 2022 wurde für die Gemeinde Rhein-
hausen das stündliche Angebot von morgens früh bis abends 
spät realisiert. Trotz Fahrermangel versucht der Landkreis Em-
mendingen die nächsten Gemeinden zeitnah im Stundentakt 
bedienen zu können.

Mehr Verbindungen im Sulzbachtal 
Um weiterhin nachhaltig Kunden für den ÖPNV zu gewinnen, ist 
auch für das Fahrplanjahr 2023 ein weiterer Ausbau des Angebots 
für den ländlichen Raum vorgesehen. Als nächster Schritt wird ab 
dem Fahrplanwechsel das Sulzbachtal auch in den Abendstun-
den und an Wochenenden stündlich mit dem Bahnhof Heiters-
heim verbunden. Die Linien 113 und 261 ergänzen sich hierbei. 
 
Dreiseenbahn 
Die Abfahrtszeiten der S1 auf der Dreiseenbahn werden um 
30 Minuten verschoben. Diese Verschiebung soll die Reisezeit 
verkürzen und den Fahrplan stabilisieren. Die Regionalbusan-
schlüsse in Richtung Bonndorf, Waldshut und Feldberg wurden 
entsprechend angepasst.
Stadtverkehr Neuenburg 
Änderungen ergeben sich im innerörtlichen Verkehr der Stadt 
Neuenburg am Rhein. Die Anbindung des Industriegebiets muss 
vorerst entfallen. Die Linie 110 übernimmt jedoch weiterhin die 
Anbindung an das Regionalbusnetz, sowie den Schülerverkehr 
der Neuenburger Schulzentren. Der Bahnhof Neuenburg wird 
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Jugendmusikschule 
Hochschwarzwald  e. V.

Jugendmusikschule Hochschwarzwald e.V.  
informiert: 
 
ABENTEUER MUSIK!Frühkindliche Musikbildung an der 
JMS Hochschwarzwald 
Abenteuer Musik basiert auf fundierten pädagogisch künstleri-
schen Konzepten, die Kindern ab dem Säuglingsalter den Raum 
für musikalische Wahrnehmung und gemeinsames Musizieren 
öffnen. 
Abenteuer Musik 1 (Eltern-Kind Kurs für Babys, die noch nicht 
sitzen können) Mittwochs um 10 Uhr
Abenteuer Musik 2 (Eltern-Kind Kurs für Babys, die schon 
sitzen können) Dienstags um 16 Uhr, Mittwochs um 9.15 Uhr 
und um 15 Uhr
Abenteuer Musik 3 (Eltern-Kind Kurs für Kinder ab 3 Jahren) 

Dienstags um 16.45 Uhr
Abenteuer Musik 4 (ab 4 Jahren) Dienstags um 14 Uhr
Abenteuer Musik 5 (ab 5 Jahren) Dienstags um 15 Uhr
Abenteuer Musik 6 (ab 6 Jahren) Mittwochs um 16 Uhr 
Lehrort: Freie evangelische Gemeinde (FeG) in Neustadt
Ansprechpartner: Frau Hélène Nassif 0157 71706486 oder im 
Sekretariat 

Konzert JMS Big BandHaben die Beatles den Jazz zerstört? 
Diese Frage stellt die JMS Big Band an diesem Abend. Den Liver-
pooler „Pilzköpfen“ gelang 1963 der weltweite Durchbruch in 
der Musikszene. Sie sind Mitbegründer der Popmusikkultur und 
gelten bis heute als eine ihrer größten kreativen Kraft. Die JMS 
Big Band wird Songs der Beatles präsentieren und beweisen 
welches Potential in diesen Kompositionen steckt und was man 
mit einer Big Band daraus machen kann. Daneben wird es wei-
tere Titel aus dem Bereich Pop-Musik geben, denn: auch Sänger 
Bernd Wider hält neben Titeln des „American Songbooks“ 
einige musikalische Überraschungen für sie bereit. Geleitet wir 
die Big Band von dem bekannten Big Bandleiter Kilian Heitzler. 
Samstag, 17.12.22, 21 Uhr
Hinterzarten, Parkhotel Adler, Cafe Diva
Eintritt frei! Spenden erbeten 

 
Jahreskonzert der Jugendmusikschule Hochschwarzwald 
Bei diesem besonderen Konzert im schönen Musiksaal der 
Birklehof-Schule werden Schülerinnen und Schüler unserer 
Musikschule eine Vielzahl von Instrumenten spielen. Dies ist 
eine Gelegenheit, die Arbeit unserer Musikschule aus der Nähe 
zu erleben und zu sehen, wie unsere Schülerinnen und Schüler 
alleine, in Gruppen und in Begleitung unserer großartigen Kla-
vierlehrerin, Arina Aarsten, spielen. Es wird ein schöner Abend. 

Samstag, 17.12.22, 19 Uhr
Hinterzarten, Musiksaal des Birklehofs
Eintritt frei 

Die Jugendmusikschule wünscht Ihnen ein frohes Weihnachts-
fest und ein gutes neues Jahr voller Musik! 

ebenfalls in gewohnter Häufigkeit aus Müllheim und Mulhouse 
angefahren. Aufgrund von Bauarbeiten verkehren bis Mai zeit-
weise Busse anstatt Züge. 

Markgräflerland 
Die Energiekrise und daraus resultierende Kostensteigerun-
gen machen auch vor dem ÖPNV nicht halt. So können die in 
den Schwachlastzeiten verkehrenden Fahrten mit Anruf-Sam-
mel-Taxen (AST) auf den Linien 241, 242 und 7243 bis auf wei-
teres nicht durchgeführt werden. Die Verkehrsunternehmen 
stehen in engem Austausch mit verschiedenen Taxiunterneh-
men, um diese Verkehre schnellstmöglich wieder aufnehmen 
zu können. Entsprechende Änderungen werden dann über die 
neue Funktion “Mein Fahrplanheft“ sowie den Online-Auskünf-
ten abrufbar sein.

Stadtverkehr Freiburg – Pilotprojekt Schnellbuslinie 
In einer zweijährigen Testphase werden die beiden Tuniberg-Ge-
meinden Munzingen und Tiengen mit einer neu eingerichteten 
Schnellbuslinie – Linie 37 – mit dem Freiburger Hauptbahnhof 
verbunden. Von „Im Maierbrühl“ – dem letzten Halt in Tiengen – 
wird der Hauptbahnhof dann in unter zwanzig Minuten erreicht. 
Die Bauarbeiten zur Stadtbahn Waldkircher Straße und der Er-
richtung der Radvorrangroute FR3 in der Friedhofstraße sind 
in vollem Gange, sodass die Neubaustrecke der Linie 2 nach 
derzeitigem Stand voraussichtlich um Juni 2023 in Betrieb ge-
nommen werden kann. Der bestehende Schienenersatzverkehr 
(SEV) wird bis dorthin weitergeführt.

Fahrpläne 2023 – immer aktuell in der App 
Neben der Fahrplansuche unter www.rvf.de/fahrplaene und 
dem Service “Mein Fahrplanheft“ finden Interessierte alle ak-
tuellen Fahrpläne in den Apps von RVF und VAG: FahrPlan+ und 
VAGmobil. Dort erhalten sie auch ein ausführliches Sortiment an 
Fahrscheinen mit Rabatt. Auf der Website des RVF unter www.
rvf.de gibt es außerdem eine aktuelle Online-Fahrplanauskunft. 
Sowohl die Apps als auch die Online-Fahrplanauskunft beinhal-
ten zudem nützliche Funktionen, wie die Darstellung von Multi-
modalitätsangeboten – z.B. Frelo oder Carsharing Grüne Flotte 
– oder Tarifübersichten. Wer lieber einen gedruckten Fahrplan in 
Händen hält, für den gibt der RVF zehn regionale Fahrplanhefte 
heraus. Fahrgäste finden damit in ihrem Verkehrsraum alle Ver-
bindungen auf einen Blick. Die gedruckten Fahrplanhefte erhal-
ten Kundinnen und Kunden in Kürze bei den Verkehrsunterneh-
men des RVF. 
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Primo  
KIDS

Das brauchst du: 

-  Wachs- und Kerzenreste  

ohne Docht 

- mehrere Joghurtbecher 

- mehrere Konservendosen 

- eine Schere 

- Holzspieße 

- einen Kochtopf 

- einen Docht

So geht es: 
1.   Fülle die zerkleinerten Wachsreste  

in eine Konservendose. 

2.   Stelle die Dose in einen Topf, der zur Hälfte mit Wasser  
gefüllt ist und erhitze das Wasser. Es darf aber nicht kochen! 

3.   Durchbohre den Docht in der richtigen Länge mit dem Holzspieß 
und lege ihn wie in der Abbildung über den Joghurtbecher. 

4.   Nun nimmst du die Dose (mit Topflappen!) aus dem Wasser  
und gießt das geschmolzene Wachs vorsichtig in den Becher. 

5.   Sobald das Wachs getrocknet ist, kannst du den Becher von  
der Kerze entfernen und den Holzspieß aus dem Docht ziehen. 

6.  Mit vier Kerzen hast du einen Adventskranz! 



ER Touristik I Erwin Rieder GmbH & Co.KG I Zähringer Str. 333 I 79108 Freiburg

07.05.    Rausch – Live – Die TOUR Stuttgart ab € 172,00

13.04. 6 Tg.   I Köln-Amsterdam-Keukenhof ab € 1.138,00
23.04. 5 Tg.  I 
  Hotel in Bardolino – Franciacorta ab €    745,00
28.04. 4 Tg.  
  mit Ausflugsprogramm ab €    625,00
04.05. 4 Tg.  
  UNESCO Welterbe – Schifffahrt Moldau ab €    664,00
10.05. 4 Tg.  I 
  Lucca – Chianti ab €    668,00
28.05. 7 Tg.  I 
  Das grüne Herz Österreichs ab € 1.128,00
21.06. 5 Tg.  
  mit Ausflug Burgenland & Weinverkostung ab €    758,00
02.07. 14 Tg. I 
  Traumziele entlang der Küstenstraße ab € 3.657,00
16.07. 7 Tg.  I 
  im *****Hotel Neptun ab € 1.538,00
21.07. 4 Tg.  I „
  Barbier von Sevilla“- Hotel in Verona  ab €    772,00
23.07. 8 Tg.  I Passau-Wien-Budapest ab € 1.594,00

Ab dem 14.12. sind wir wieder für Sie da! 
Unsere Öffnungszeiten:  Mo. - So. 17.00 Uhr  - 22.00 Uhr 

(Warme Küche 18.00 Uhr - 21.00 Uhr) 
Sonntag auch Mittagstisch 12.00 Uhr - 14.00 Uhr   

Über die Weihnachtsfeiertage sind alle Tische schon belegt. 
Unser "Schwörers Fonduerondell bieten wir wieder bis Ende März an. 

Suchen Sie noch ein Geschenk? 
Schenken Sie unser neues Kochbuch der Next Generation "Heimatküche",  

prämiert mit Bronze beim Deutschen Kochbuchpreis 2022 
bei uns erhältlich! Preis 29,80 € 

Ab Januar bieten wir wieder dienstags Schnitzeltag  
sowie sonntags Essen to go 

Auf Ihren Besuch und Ihre Bestellung, freut sich Familie Schwörer und Team 

Hotel Schwörer 
Ludwig Kegelstr. 25  •  79853 Lenzkirch  •  hotel.schwoerer@t-online.de 

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.



Weihnachtshähnchen 
MIT MARONENFÜLLUNG

UNSER X-MAS REZEPT

ZUTATEN FÜR DIE MARONENFÜLLUNG:

• 2 Weckle
• 200ml Milch
• 75g Butter
• 2 Eigelb
• 1 Prise Muskatnuss
• 1 Prise Salz
• Majoran
• Zimt
• 1 Prise Zucker

• 1 Äpfel
• 1 Schalotten
• 100g gekochte 

Maronen
• ca. 50g Paniermehl 

nach belieben
• 2 Eiweiss, steif 

geschlagen

ZUBEREITUNG MARONENFÜLLUNG:

Brötchen in Milch einlegen

In einer Schüssel die Butter schaumig rühren.

Nach und nach die Eigelbe zugeben.

Eiweiss aufbehalten.

Das eingelegte Brot ausdrücken und sehr fein hacken 
oder pürieren.

Muskatnuss, Majoran, Zimt, Salz und Zucker dazugeben.

Einen Apfel und eine Schalotten in Würfel schneiden, 
Maronen vierteln und in die Knödelmasse geben.

Alles gut mischen. Ist die Füllung zu fl üssig, etwas 
Paniermehl zugeben.

Zwei Eiweiss steif schlagen und zuletzt das geschlagene 
Eiweiss vorsichtig darunterheben.

Die Füllung in die Bauchhöhle füllen.

Nicht bis oben voll, so dass noch etwas Luft in die Bauch-
höhle gelangen kann.

ZUTATEN:

• 1 steingrübler Weidehähn-
chen

• Maronenfüllung
• Hühnerbrühe
• 3 Stangen Sellerie
• 2 Karotten
• 3 Zwiebeln
• 4 Knoblauchzehen

• 1 Apfel
• 200ml Apfelsaft
• 3EL Weinbrand
• mehlige Kartoff eln
• Grosszügig Entenfett (oder 

Schweineschmalz, Butter)
• Rotkohl
• Feldsalat

ZUBEREITUNG 

Backofen auf 180 Grad vorheizen

Kartoff eln vorkochen. 
Ofenform mit Entenfett im Ofen vorheizen.
Kartoff eln absieben. Deckel drauf und dann das Sieb fest schüt-
teln, damit die Oberfl äche leicht aufraut. Kartoff eln in das heisse 
Entenfett geben und darin wälzen bis die gesamte Oberfl äche 
der Kartoff eln mit Fett bedecken ist.
Gut Salzen und ab in den Backofen.

Das gefüllte steingrübler Weidehähnchen zusammen mit dem 
Gemüse, Apfelsaft und Weinbrand in den Backofen schieben.

Regelmässig mit der Brühe übergiessen.

Bei 180Grad für 60-70min braten.

Nach Ende der Garzeit das Bio Weihnachtshähnchen herausneh-
men.

Den Saft mit dem Gemüse abschöpfen und pürieren. Aufkochen 
und eventuell mit Sossenbinder andicken.

Das Gericht mit Rotkohl, Feldsalat und den knusprigen Kartof-
feln servieren.



Hausarztpraxis O. Hillmer in Lenzkirch
FA für Allgemeinmedizin - Notfallmedizin - Chirotherapie

Liebe Patienten,

die Praxis bleibt vom 
23.12.2022 bis zum 03.01.2023 geschlossen.

Die Vertretung in der Zeit von 27.12.2022 bis 03.01.2023
übernimmt die 

Praxis Zorr, Falkauer Straße 1 in 79868 Feldberg, 
Tel. 07655 - 10 41

Am 04.01.2023 und 05.01.2023 sind wir vormittags für Sie da.

Liebe Patienten,
wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten,

bleiben Sie gesund!

Ab Montag, den 10.01.2023 sind wir zu 
den gewohnten Sprechzeiten wieder für Sie da.

Gasthaus Pension Donishäusle
Schwärzenbach 5 a • 79822 Titisee-Neustadt

Tel. 07657 - 334 • www.donishaeusle.de

Wir wünschen unseren Gästen, Freunden und  
Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und viel Glück, 

Gesundheit und Erfolg für das neue Jahr.

Unsere Öffnungszeiten über die Feiertage:
1. Weihnachtstag von 11.00 bis 14.30 Uhr geöffnet

2. Weihnachtstag ab 11.00 Uhr durchgehend warme Küche
Silvester ab 17.00 Uhr geöffnet

 Wir freuen uns über Ihre Tischreservierung.
Familie Egon Ganter

All unseren Stammgästen und Bekannten
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest

und Zufriedenheit, Glück und Erfolg
im Neuen Jahr.

wünscht´s ganze 

Gemsennest-Team
79868 Feldberg-Falkau • Haslachstr. 8 • Tel. 07655/1245

... über die Feiertage bieten wir Ihnen Gerichte vom 
Hirsch an und freuen uns auf Ihr Kommen.

Einfam.- DHH mit 7 Zi. und 164 m² Wfl.
Familienfreundliche Lage in Altglashütten, unweit von Bahnhof, Schule u. 
Kindergarten gelegen. Garage, Carport, Keller, Speicher. 2008 saniert, u.a. 
neues Dach, Fassade, Isolierung, Fenster, Elektrik und Holzpelletzentral- 
heizung. Bezug ab Feb. 2023, EUR 398.000,- (Verbrauchsausweis, End- 
energieverbrauch 117,1  kWh/(m2*a), Effizienzklasse D , Holzpellet, Bj.1951)

Schwaninger Immobilien • Freiburg, Tel. 0761/285024
www.schwaninger-immobilien.de              Email: info@schwaninger-immobilien.de

Helle 3-Zi.-Wohnung, 78 m2, Lenzkirch,
EG, Balkon, EBK, Stellplatz, Keller, KM 620,- € + 240,- € NK-VZ,

ab 1.1.23, NR, keine Haustiere.

Tel. 01523 - 193 64 31

3,5-Zimmer-Wohnung zu verkaufen
im Luftkurort Lenzkirch

85 m², Bj. 1985, Balkon-Ostseite, Küche, Bad mit Fenster/
Wanne, Keller, Garage, Parkett, VHB + Garage VHB.

hermann27@freenet.de

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

Löhne/Baulöhne outgesourct
kompetent - zuverlässig - fair

Bei Interesse: lohn@akurat-lohn.de

Verlag Stadler
www.verlag-stadler.de
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    Von wegen idyllische Bodenseeregion …!
         … Kommissar Zoffinger ermittelt.
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MIT EINER PRIVATEN KLEINANZEIGE SUCHEN UND FINDEN
Sie benötigen Hilfe im Garten? Sie möchten Ihr altes Sofa an den Mann bringen oder suchen den Traumjob?

Private Kleinanzeige zum Sondertarif* für alle familiären und privaten Anlässe!

0 77 71 93 17-11 0 77 71 93 17-40 anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45  78333 Stockach

SONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000

1

  1 Ausgabe  =  10 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  20 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 10 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

 20 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 mMUSTERAb 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2MUSTER2, EBK, Bad mit Wanne, MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NKMUSTERGaragenstellplatz, 550 € + NK

GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000

2 30 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus:

MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine MUSTER
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000
MUSTER

 Tel. 07771/ 0000

  1 Ausgabe  =  15 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  30 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 15 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN 
FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

CHIFFREANZEIGE

  Bei Chiff reanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt.. 
Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

KONTAKT: 

VORNAME/ NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL*

E-MAIL 

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
 Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut angegebener Kontonummer.  
 Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER*

BIC*

IBAN*

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM*

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)*

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur vollständig 

ausgefüllt und mit 

erteiltem Bankeinzug 

bearbeitet werden.

*Anzeigen und Chiff regebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. Anzeigen mit gewerblichen Charakter werden 
über unsere aktuelle „Preisliste für Gewerbetreibende“ abgerechnet. Private Kleinanzeigen zum Sondertarif sind nur in s/w möglich. Es gelten unsere aktuellen AGBs für Anzeigen unter www.primo-stockach.de. 

Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

*P� ichtfelder



IM HOCHSCHWARZWALD

79822 TITISEE-NEUSTADT
SCHEUERLENSTRASSE 19
TEL.: 07651/15 24 + 51 32

FAX 39 99

TRAUERBEGLEITUNG





 
 
 

Sa, 24.12. 24. Dezember - Samstag der vierten Adventswoche Vigilmesse am Heiligen Abend 

+ HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN - WEIHNACHTEN VIGILMESSE AM HEILIGEN ABEND (H)  

14:30 Feldberg Caritashaus Wortgottesfeier für Familien (H) 

16:00 Feldberg Verklärung Christi Wortgottesfeier für Familien (H) mit Krippenspiel  

16:00 Lenzkirch St. Nikolaus  Wortgottesfeier für Familien (W) mit Krippenspiel 

16:00 Schluchsee St. Nikolaus Weihnachtliches Konzert mit der Trachtenkapelle  

Schluchsee 

17:00 Schluchsee St. Nikolaus Wortgottesfeier für Familien (R) mit Krippenspiel und mit 

der Trachtenkapelle Schluchsee 

17:00 Kappel St. Gallus Heilige Messe (S) Christmette 

18:00 Saig St. Johannes der Täufer  Heilige Messe (O) Christmette 

So, 25.12. + HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN – WEIHNACHTEN MESSE IN DER HEILIGEN NACHT 

(CHRISTMETTE oder MITTERNACHTSMESSE) (H)+MESSE AM MORGEN (HIRTENMESSE) (H)+MESSE AM TAG (H)  

09:00 Altglashütten St. Wendelin  Heilige Messe (S) 

10:30 Lenzkirch St. Nikolaus  Heilige Messe (S) mit dem Kirchenchor 

10:30 Schluchsee St. Nikolaus  Heilige Messe (O) 

17:30 Schluchsee St. Nikolaus  Rosenkranz  

Mo, 26.12. + HEILIGER STEPHANUS, ERSTER MÄRTYRER ZWEITER WEIHNACHTSTAG (F)  

10:30 Blasiwald Maria Königin Heilige Messe (S)  

Sophie und Franz Götte, Paul Götte, Bernhard Götte,  

Annemarie Lepping, Adeline und Fritz Schwarz, Berta Morath, 

Emilie u. Josef Grabner, Maria und Max Baur, Bertold Schwarz 

10:30 Grünwald St. Maria Magdalena  Heilige Messe (O) 

11:00 Altglashütten St. Wendelin Weihnachtskonzert mit der Trachtenkapelle  

Falkau-Raitenbuch 

Di, 27.12. Heiliger Johannes, Apostel, Evangelist (F)  

09:00 Kappel St. Gallus  Heilige Messe (S) 

18:00 Altglashütten St. Wendelin  Heilige Messe (O) 

Mi, 28.12. Unschuldige Kinder (F)  

17:30 Lenzkirch St. Nikolaus  Rosenkranz  

Januar 2023 (01/2023)   
Kath. Gottesdienste vom 24.12.2022-29.01.2023  www.kath-hochschwarzwald.de  
 

http://www.kath-hochschwarzwald.de/
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18:00 Lenzkirch St. Nikolaus  Heilige Messe (S)  Adrian Schwörer, Walter Schwörer 

17:30 Schluchsee St. Nikolaus  Ökumenisches Friedensgebet 

18:00 Schluchsee St. Nikolaus  Heilige Messe (O) 

Do, 29.12. Fünfter Tag der Weihnachtsoktav  

Fr, 30.12. Fest der Heiligen Familie (F)  

18:00 Lenzkirch St. Nikolaus  Heilige Messe (O) 

Sa, 31.12. Siebter Tag der Weihnachtsoktav  

17:00 Altglashütten St. Wendelin  Ökumenischer Gottesdienst zum Jahresschluss (W) 

18:00 Kappel St. Gallus  Heilige Messe (S) 

18:00 Schluchsee St. Nikolaus  Heilige Messe (O) mit Aussendung der Sternsinger 

23:00 - 24:00 Schluchsee St. Nikolaus Betend und Singend vor dem Allerheiligsten (O) 

So, 01.01. + NEUJAHR, OKTAVTAG VON WEIHNACHTEN, NAMENGEBUNG DES HERRN, HOCHFEST DER GOT-

TESMUTTER MARIA (H)  

09:00 Saig St. Johannes der Täufer  Heilige Messe (S) 

Peter Geißler (2. Opf.), Hildegard und Franz Eisele 

10:30 Altglashütten St. Wendelin  Heilige Messe (O) 

10:30 Lenzkirch St. Nikolaus  Heilige Messe (S) 

17:30 Schluchsee St. Nikolaus  Rosenkranz  

19:00 Haus Feldberg-Falkau Familiengottesdienst zum Neuen Jahr (W) 

Mo, 02.01. Hl.  Basilius der Große [379] und heiliger Gregor von Nazianz [390], Bischöfe, Kirchenlehrer (G)  

Di, 03.01. 3. Januar – Di. in der Weihnachtszeit od. Heiligster Name Jesu (g) od. Erzbischof em. Oskar Saier 2008  

08:30 Altglashütten St. Wendelin  Rosenkranz  

09:00 Altglashütten St. Wendelin  Heilige Messe (S) 

18:00 Kappel St. Gallus  Heilige Messe (O) 

Mi, 04.01. 4. Januar - Mittwoch in der Weihnachtszeit  

17:00 – 17:45 Lenzkirch St. Nikolaus Beichte (O) 

17:30 Lenzkirch St. Nikolaus  Rosenkranz  

18:00 Lenzkirch St. Nikolaus  Heilige Messe (O) 

17:30 Schluchsee St. Nikolaus Ökumenisches Friedensgebet 

18:00 Schluchsee St. Nikolaus  Heilige Messe (S) Paula und Fritz Booz 

Do, 05.01. Do in der Weihnachtszeit oder ❋ Hl. Johannes Nepomuk Neumann, Bischof u. Glaubensbote [1860] (g)  

Fr, 06.01. + ERSCHEINUNG DES HERRN (H)  

09:00 Kappel St. Gallus Heilige Messe (S) mit den Sternsingern und Segnung von 

mitgebrachtem Salz und Dreikönigswasser 

09:00 Saig St. Johannes der Täufer Heilige Messe (O) mit den Sternsingern und Segnung von 

mitgebrachtem Salz und Dreikönigswasser 

10:30 Lenzkirch St. Nikolaus Heilige Messe (S) mit den Sternsingern und Segnung von 

mitgebrachtem Salz und Dreikönigswasser 
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10:30 Altglashütten St. Wendelin Heilige Messe (O) mit den Sternsingern und Segnung von 

mitgebrachtem Salz und Dreikönigswasser 

18:00 Schluchsee St. Nikolaus  Heilige Messe (O) mit den Sternsingern und Segnung von 

mitgebrachtem Salz und Dreikönigswasser 

Sa, 07.01. 7. Januar – Sa. in der Weihnachtszeit o. ❋ Heiliger Valentin, Bischof in Rätien [um 475] (g) 

o. Heiliger Raimund von Peñafort, Ordensgründer [1275] (g)  

18:00 Altglashütten St. Wendelin  Heilige Messe (O) Maria und Walter Isele (J) 

18:00 Saig St. Johannes der Täufer  Heilige Messe (S) 

So, 08.01. + SONNTAG DER TAUFE DES HERRN (F)  

09:00 Kappel St. Gallus  Heilige Messe (S) 

10:30 Lenzkirch St. Nikolaus  Heilige Messe (S) 

10:30 Schluchsee St. Nikolaus  Heilige Messe (O) Waltraud u. Karl Behringer,  

Ruth u. Ernst-Joachim Heim u. Gertrud Heim 

17:30 Schluchsee St. Nikolaus  Rosenkranz  

Mo, 09.01. Montag der 1. Woche im Jahreskreis  

17:00 Lenzkirch St. Nikolaus  Weggottesdienst der Erstkommunionkinder (W) 

Di, 10.01. Dienstag der 1. Woche im Jahreskreis  

18:00 Altglashütten St. Wendelin  Heilige Messe (O) 

Mi, 11.01. Mittwoch der 1. Woche im Jahreskreis  

17:30 Lenzkirch St. Nikolaus  Rosenkranz  

17:00 – 17:45 Schluchsee St. Nikolaus  Beichte (O) 

17:30 Schluchsee St. Nikolaus Ökumenisches Friedensgebet 

18:00 Schluchsee St. Nikolaus  Heilige Messe (O) 

Do, 12.01. Donnerstag der 1. Woche im Jahreskreis  

Fr, 13.01. Fr. der 1. Woche im Jahreskreis oder Heiliger Hilarius, Bischof von Poitiers, Kirchenlehrer [um 367] (g)  

18:00 Lenzkirch St. Nikolaus  Heilige Messe (O) Elisabeth Grüner 

Sa, 14.01. Samstag der 1. Woche im Jahreskreis oder Mariengedächtnis am Samstag (g)  

18:00 Kappel St. Gallus  Heilige Messe (S) 

18:00 Schluchsee St. Nikolaus  Heilige Messe (O) Erika und Ernst Wochner 

So, 15.01. + 2. SONNTAG IM JAHRESKREIS  

09:00 Saig St. Johannes der Täufer  Heilige Messe (S)  

10:30 Altglashütten St. Wendelin  Heilige Messe (S) Ruth u. Ernst-Joachim Heim u. Gertrud 

Heim 

10:30 Lenzkirch St. Nikolaus  Heilige Messe (O) 

14:00 Schluchsee St. Nikolaus Taufe von Oskar Schäuble (O) 

17:30 Schluchsee St. Nikolaus  Rosenkranz  

Mo, 16.01. Montag der 2. Woche im Jahreskreis  

Di, 17.01. Heiliger Antonius, Mönchsvater in Ägypten [356] (G)  

08:30 Altglashütten St. Wendelin  Rosenkranz  



Seelsorgeeinheit östlicher Hochschwarzwald    4 
 

09:00 Altglashütten St. Wendelin  Heilige Messe (S) 

18:00 Kappel St. Gallus  Heilige Messe (O) 

Mi, 18.01. Mittwoch der 2. Woche im Jahreskreis  

17:00 – 17:45 Lenzkirch St. Nikolaus Beichte (O) 

17:30 Lenzkirch St. Nikolaus  Rosenkranz  

18:00 Lenzkirch St. Nikolaus  Heilige Messe (O) Ulla Albrecht 

17:30 Schluchsee St. Nikolaus Ökumenisches Friedensgebet 

18:00 Schluchsee St. Nikolaus  Heilige Messe (S) 

Do, 19.01. Donnerstag der 2. Woche im Jahreskreis  

Fr, 20.01. Fr. d. 2. Woche im Jahreskreis o. Hl. Fabian, Papst, Märtyrer [250] (g) o. Hl. Sebastian, Märtyrer [288] (g)  

18:00 Schluchsee St. Nikolaus  Heilige Messe (O) 

Sa, 21.01. Sa. d. 2. Wo. im Jahreskreis o. ❋ Hl. Meinrad, Mönch auf der Reichenau, Einsiedler, Märtyrer [861] (g) 

oder Heilige Agnes, Jungfrau, Märtyrin in Rom [304] (g) oder Mariengedächtnis am Samstag (g)  

17:00 – 17:45 Altglashütten St. Wendelin Beichte (O) 

18:00 Altglashütten St. Wendelin  Heilige Messe (O) 

18:00 Saig St. Johannes der Täufer  Heilige Messe (S) 

So, 22.01. + 3. SONNTAG IM JAHRESKREIS  

09:00 Kappel St. Gallus  Heilige Messe (S)  

Emma und Theodor Körner, Martin Schupp, Franz Schurt 

10:30 Lenzkirch St. Nikolaus  Heilige Messe (S) 

10:30 Blasiwald Maria Königin Heilige Messe (O) Agnes Schäfer, Anton Morath 

Elisabeth und Rudolf Mayer, Pauline und Gerhard Schwarz 

11:00 Altglashütten St. Wendelin Taufe von Leni Knöbel (R) 

17:30 Schluchsee St. Nikolaus  Rosenkranz  

Mo, 23.01. Mo. d. 3. Woche im Jahreskreis o. ❋ Seliger Heinrich Seuse (Suso), Ordenspriester, Mystiker [1366] (g)  

17:00 Altglashütten St. Wendelin Weggottesdienst der Erstkommunionkinder (W) 

Di, 24.01. Heiliger Franz von Sales, Bischof von Genf, Ordensgründer, Kirchenlehrer [1622] (G)  

09:00 Kappel St. Gallus  Heilige Messe (S) 

18:00 Altglashütten St. Wendelin  Heilige Messe (O) 

Mi, 25.01. Bekehrung des heiligen Apostels Paulus (F)  

17:30 Lenzkirch St. Nikolaus  Rosenkranz  

18:00 Lenzkirch St. Nikolaus  Heilige Messe (S) 

17:30 Schluchsee St. Nikolaus Ökumenisches Friedensgebet 

18:00 Schluchsee St. Nikolaus  Heilige Messe (O) 

Do, 26.01. Heiliger Timotheus und heiliger Titus, Apostelschüler (G)  

Fr, 27.01. Freitag der 3. Woche im Jahreskreis oder Heilige Angela Merici, Jungfrau, Ordensgründerin [1540] (g)  

18:00 Lenzkirch St. Nikolaus  Heilige Messe (O) 

Sa, 28.01. Heiliger Thomas von Aquin, Ordenspriester, Kirchenlehrer [1274] (G)  

17:00 – 17:45 Kappel St. Gallus  Beichte (O) 
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18:00 Kappel St. Gallus  Heilige Messe (O) Kurt Sigwarth und Angehörige,  

Mina und Manfred Föhrenbach 

18:00 Schluchsee St. Nikolaus  Heilige Messe (S) 

So, 29.01. + 4. SONNTAG IM JAHRESKREIS  

09:00 Saig St. Johannes der Täufer  Heilige Messe (S) Peter Geißler (3. Opfer) 

10:30 Altglashütten St. Wendelin  Heilige Messe (S) 

10:30 Lenzkirch St. Nikolaus  Heilige Messe (O) 

14:00 Blasiwald Maria Königin Taufe von Janne Vogelbacher (O) 

17:30 Schluchsee St. Nikolaus  Rosenkranz  
 
Abkürzungen: H = Hochfest    F = Fest    G = Gebotener Gedenktag   Gl= Gloria    Cr= Credo 
 

Stand: 06.12.2022 / Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die Informationen auf unserer Homepage und in den 
Medien. 

Infos für die Seelsorgeeinheit 24.12.22.-29.01.23  

Gott hat sein letztes, sein tiefstes, sein schönstes Wort im 

fleischgewordenen Wort in die Welt hineingesagt, ein Wort, 

das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, weil es 

Gottes endgültige Tat, weil es Gott selbst in der Welt ist. Und 

dieses Wort heißt: Ich liebe dich, du Welt und du Mensch. Ich 

bin da. Ich bin bei dir. Ich bin deine Zeit. Ich weine deine Trä-

nen. Ich bin deine Freude. Ich bin in deiner Angst, denn ich 

habe sie mitgelitten. Ich bin in deiner Not. Ich bin in deinem 

Tod, denn heute begann ich mit dir zu sterben, da ich gebo-

ren wurde, und ich habe mir von diesem Tod wahrhaftig 

nichts schenken lassen. Ich bin da. Ich gehe nicht mehr von 

dieser Welt weg, wenn ihr mich jetzt auch nicht seht. Und 

meine Liebe ist seitdem unbesieglich. Ich bin da. Es ist Weih-

nachten. Zündet die Kerzen an. Sie haben mehr recht als alle 

Finsternis. Es ist Weihnacht, die bleibt in Ewigkeit. 

         Karl Rahner  

Wir wünschen Ihnen von Herzen 

frohe Weihnachten und ein gesegnetes 

neues Jahr 2023  

Team der Seelsorgeeinheit 
 

Widerspruch gegen die Anwendung von Daten 
anlässlich runder Geburtstage oder bei Ehejubiläen 
Wir möchten darüber informieren, dass Geburtstagsjubi-
lare (zum 18. und ab dem 70. Geburtstag) ein Glück-
wunschschreiben bzw. bei Altersjubilaren einen Geburts-
tagsbesuch von uns erhalten. Sollten Sie damit nicht ein-
verstanden sein, müssen Sie der Verwendung Ihrer Daten 
widersprechen. Der Widerspruch ist schriftlich, ohne An-
gabe eines Grundes, notwendig. Der Widerspruch kann 
bei den Pfarrbüros in Lenzkirch, Schluchsee oder Altglas-
hütten abgegeben werden und gilt bis zu seinem Wider-
ruf. Liegt kein Widerspruch vor, gehen wir davon aus, 
dass Sie mit der Verwendung Ihrer Daten einverstanden 
sind.  

  
Erstkommunion 2023 

- Elternabend in Lenzkirch: Am Dienstag, 17.1. 
um 19.30 Uhr im Pfarrsaal 

- Elternabend in Schluchsee: Am Dienstag, 24.1. 
um 19.30 Uhr im Pfarrsaal 
 

Gebetsanliegen von Papst Franziskus im 
Dezember 
Für die Erziehenden: Beten wir für alle, die an 
der Erziehung junger Menschen mitwirken, 
dass sie glaubwürdige Zeugen seien, mehr 

zu Geschwisterlichkeit als zu Konkurrenzdenken erziehen 
und vor allem den Jüngsten und Verletzlichsten helfen.  
 

Krankenkommunion und Krankensalbung 
Kranken bringen wir die heilige Kommunion gerne nach 
Hause. Melden Sie sich bitte in unseren Pfarrbüros. Wer 
die Krankensalbung wünscht, möge sich ebenfalls mit ei-
nem Pfarrbüro oder mit einem Priester in Verbindung set-
zen. 
 

Beichte 
Beichtgelegenheiten im Januar: 
Mittwoch, 04. Januar,   17 Uhr Lenzkirch 
Mittwoch, 11. Januar,  17 Uhr Schluchsee 
Mittwoch, 18. Januar,  17 Uhr Lenzkirch 
Samstag, 21. Januar, 17 Uhr Altglashütten 
Samstag, 28. Januar,  17 Uhr Kappel 
 

Gesprächstermine und Termine für ein Beichtgespräch im 
Pfarrhaus oder an einem anderen vereinbarten Ort kön-
nen außer den regulären Beichtzeiten gerne mit  
Pfarrer Nikolaus Ostrowitzki (Tel. 07656 / 98 80 28) oder 
Pfarrer August Schuler (Tel. 07653 / 964 40 33) vereinbart 
werden. 
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Sternsinger 
 
Zum Jahresbeginn wollen sich in unserer Seelsorgeein-
heit die Sternsinger wieder auf den Weg machen, um den 
Segen in die Häuser zu bringen. Dabei bitten sie um 
Spenden für die Hilfsorganisation NETZ, um Kindern in 
Bangladesch den Schulbesuch zu ermöglichen. Die 
„Sternsingeraktion“ wird in den einzelnen Orten durchge-
führt.  
 
Sternsinger Feldberg 
Leider ist es nicht mehr möglich, dass jedes Haus be-
sucht wird. Somit ist eine Anmeldung nötig. Eine Anmel-
dung ist schriftlich, per E-Mail oder per Telefon bis 27. 
Dezember 2022 möglich.  

- Per Mail bei Oberministrant Yannik König:  
koenigyannik@web.de 

- Per Telefon bei Gemeindeteam-Mitglied Carmen 
Schindler: 07655-1600 oder 015203924041 

- Schriftlich mit dem Ausleger in 
der Kirche in Altglashütten. In 
der Anmeldung bitte Name, Ad-
resse und gewünschten Tag 
angeben.  

Passen die Zeiten für sie nicht, besteht 
an beiden Tagen zwischen 16:00 Uhr 
und 17:30 Uhr die Möglichkeit, persön-
lich im Pfarrhaus in Altglashütten vorbei-
zukommen und zu spenden. 
Die Sternsinger sind von 9:30 bis 16:30 Uhr unter-
wegs:  

- Dienstag, den 03. Januar 2023 in Altglashütten 
und Falkau.  

- Mittwoch, den 04. Januar 2023 in Bärental, Neu-
glashütten und Feldberg-Ort.  

 
 
 

Sternsinger  Lenzkirch – Kinder gesucht 
Für die Sternsingeraktion suchen wir Mädchen und Jungs 
ab der 3. Klasse. Dazu muss man nicht katholisch sein, 
aber Freude an der Aktion wäre wichtig. Wir treffen uns 
zur Anprobe der Gewänder und Gruppeneinteilung: 
Dienstag, 13. Dezember 2022  um 17:00 Uhr in der Kath. 
Unterkirche Lenzkirch, Kirchplatz 5. Wer am 13. Dezem-
ber keine Zeit hat zu kommen, aber dennoch mitmachen 
will, melde sich bitte bei Günther Hirt, Tel. 07653 / 960281.  
Aktionstage: Freitag, 6. Januar, bis Sonntag, 8. Januar, 
sind die Sternsinger unterwegs 
 
Sternsinger Lenzkirch – Hausbesuch gewünscht? 
Da im Augenblick noch unklar ist, ob die Sternsinger zu 
allen Häusern gehen können, bitten wir um eine Anmel-
dung, wer einen Besuch der Sternsinger wünscht. Dafür 
liegen in der Kirche in Lenzkirch Anmeldeformulare aus. 
Die Aktionstage sind: Nachmittags 6. bis 8. Januar 2023.  
 
Sternsinger Saig 
Die Sternsinger sind am 6. Januar unterwegs und brin-
gen den Segen zu Ihnen nach Hause. Wer von den Kin-
dern ab Klasse 3 noch kurzfristig mitmachen möchte, 
melde sich bei Christiane Meisenberg, Tel. 0152 
55235151. 
 
Sternsinger Kappel 
Die Sternsinger sind am 6. Januar unterwegs und brin-
gen den Segen zu Ihnen nach Hause. Wer von den Kin-
dern ab Klasse 3 noch kurzfristig mitmachen möchte, 
melde sich bei Lysander Pforte, Tel. 0157   34600003. 
  
Sternsinger Schluchsee 
Die Sternsinger werden bereits am 31.12. im Gottes-
dienst ausgesendet und sind vom 2.-6. Januar unter-
wegs. Wer einen Besuch wünscht, melde sich bitte bis 
zum 21.12. im Pfarrbüro Schluchsee, Telefon 07656/240 
oder bis zum 28.12. bei den Oberminis an: ministranten-
schluchsee@web.de  
 
Überweisung von Spenden  
Spenden für die Sternsingeraktion können auch auf fol-
gendes Konto überwiesen werden: 
Kath. Kirchengemeinde Östlicher Hochschwarzwald 
IBAN:  DE21 6805 1004 0004 0926 64 
BIC:  SOLADES1HSW 

 
 
Zählung der Gottesdienstbesucher am  
12. und 13. November 2022 

Ort Anzahl 
Feldberg 20 

Kappel 53 
Lenzkirch 159 

Saig 36 
Schluchsee 127 

 

Kollekten in unserer Seelsorgeeinheit 
 
Beim Diasporaopfer der Firmlinge am 19.11.2022 
kamen 95,00 € zusammen. 
 

 

 
 
Die Kath. Kirchengemeinde Östl. Hochschwarzwald sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung für fol-
gende Aufgaben  
 

 Mesnerdienst in Lenzkirch 
 

 Mesnerdienst in Kappel 
 

 Kirchenschmuck in der Pfarrkirche St. Nikolaus 
Lenzkirch 

 

Gerne können diese Aufgaben auch von mehreren Perso-
nen ausgeführt werden. 

 

Wenn Sie Interesse und Freude an diesen Stellen haben, 
oder Fragen zu den einzelnen Tätigkeiten, können Sie 

sich gerne direkt mit Frau Susanne Scherer unserer Ver-
waltungsbeauftragten in Verbindung setzen. 

Tel.:07661/ 9034-76 
E-Mail: susanne.scherer@vst-stegen.de) 

mailto:koenigyannik@web.de
mailto:ministranten-schluchsee@web.de
mailto:ministranten-schluchsee@web.de
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Ergebnisse der Diaspora-Kollekte 19. u. 20. 11. 2022 
 

 
Am 24. und 25. Dezember 
sammelt die katholische Kirche in 
ihren Weihnachtsgottes-diensten 
jedes Jahr für die Menschen in 
Lateinamerika und der Karibik. Mit 
dem Erlös finanziert Adveniat 
Projekte für Arme und 
Benachteiligte. Schwerpunkte der 
Förderung sind Seelsorge, 
Sozialarbeit, Bildungsprojekte, die 
Förder-ung von Infrastruktur und die 
Ausbildung von Laien. 

 
 

Afrikatag am 06. Januar 
Die Kollekte am Afrikatag ist die älteste gesamtkirchliche 
Solidaritätsinitiative der Welt. Ursprünglich zur Bekämp-
fung der Sklaverei eingeführt, fördert die Kollekte heute 
die qualifizierte Ausbildung von Frauen und Männern vor 
Ort, die sich ihr Leben lang in den Dienst ihrer Mitmen-
schen stellen. Sie setzt da an, wo Veränderungen mög-
lich ist: bei den Menschen 
 

Weihnachtskonzerte 
 

Konzert mit Blasmusik zu Weihnachten 
Am Montag, 26. Dezember, lädt um 11:00 Uhr die Trach-
tenkapelle Falkau-Raitenbuch in der Kirche St. Wendelin 
in Altglashütten zu einem Weihnachtskonzert ein. 

 

Am Heiligen Abend lädt die Trachtenkapelle Schluchsee 
um 16 Uhr zu einem weihnachtlichen Konzert in die  
St. Nikolaus Kirche in Schluchsee ein. 

 

Ökumenische Abendgebete 
 

Jeweils am Sonntag, 15.01., 22.01. und 29.01. findet um 
18 Uhr in der evangelischen Kirche Lenzkirch ein ökume-
nisches Abendgebet statt.  

Pfarrbüros  
 

Öffnungszeiten der Pfarrbüros: 
 Altglashütten Lenzkirch Schluchsee 
MO --- 09:00-11:00 --- 
DI 09:30-11:00 09:00-11:00 --- 
MI --- --- 09:00-11:00 
DO --- 14:00-16:00 --- 
FR --- --- 09:00-11:00 

 

Das Pfarrbüro in Lenzkirch und Schluchsee ist in der Zeit 
vom 23.12.22 – 31.12.22 geschlossen. 
Das Pfarrbüro in Altglashütten ist vom 23.12.22 – einschl. 
03.01.23 geschlossen. 

 
 Kontakt             www.kath-hochschwarzwald.de 

Kath. Pfarramt St. Wendelin  
Kirchgasse 6, 79868 Feldberg 
Telefon: (0 76 55) 2 39 Fax: (0 76 55) 17 56 
E-Mail: feldberg@kath-hochschwarzwald.de 
 

Kath. Pfarramt St. Nikolaus 
Kirchplatz 5, 79853 Lenzkirch 
Telefon: (0 76 53) 2 08 Fax: (0 76 53) 96 22 66 
E-Mail: lenzkirch@kath-hochschwarzwald.de 
 

Kath. Pfarramt St. Nikolaus 
Kirchplatz 6, 79859 Schluchsee 
Telefon: (0 76 56) 2 40 Fax: (0 76 56) 98 21 38 
E-Mail: schluchsee@kath-hochschwarzwald.de 
 

Pfarrer Nikolaus Ostrowitzki (O) 
Kirchplatz 6, 79859 Schluchsee 
Telefon: (07656) 988-028 oder (07656) 240;  
Fax 98 21 38 
E-Mail: schluchsee@kath-hochschwarzwald.de 
 

Diakon Claus Rühle (R) 
Obere Ringstraße 12, 79859 Schluchsee 
Telefon (0174) 6 90 70 70  
E-Mail: C.Ruehle@kirchenladen.org 
 

Pastoralreferent Günther Hirt (H) 
Kirchplatz 5, Lenzkirch, Tel. Büro (0 76 53) 96 02 81 
E-Mail: hirt@kath-hochschwarzwald.de 
 

Gemeindereferentin Birgit Wagner (W) 
Kirchplatz 5, Lenzkirch, Tel. Büro (0 76 53) 9 60 98 23 
E-Mail: wagner@kath-hochschwarzwald.de 
 

Pfarrer i.R. Franz-Georg Kast (K) 
Dorfplatz 7, Lenzkirch-Saig 
Telefon: (0 76 53) 9 65 89 24; Fax: (0 76 53) 9 65 90 09 
 

Pfarrer i.R. August Schuler (S) 
Neustädter Straße 6, Kappel 
Telefon: (0 76 53) 9 64 40 33;  
Mail: augustschuler@gmx.de 
 

Alexander Kalinasch, Datenschutzbeauftragter 
Mail: alexander.kalinasch@ordinariat-freiburg.de 
 
 

Die nächste Ausgabe (02) gilt vom 28.01.2023 bis 
26.02.2023. (4 Wochen). 
Redaktionsschluss: Montag, 16. 01.2023 um 18 Uhr. 
Kurze Beiträge bitte per E-Mail an  
lenzkirch@kath-hochschwarzwald.de  
Beiträge, die nach dem Redaktionsschluss eingehen, 
können nicht berücksichtigt werden. 
 

 
 

 

Impressum  
 

Herausgeber: Röm. Kath. Kirchengemeinde östlicher 
Hochschwarzwald, V.i.S.d.P.: Pfr. Nikolaus Ostrowitzki 
Redaktion: Pfarrbüro Lenzkirch, Kirchplatz 5,  
79853 Lenzkirch, Telefon: 07653-208, 
lenzkirch@kath-hochschwarzwald.de Bildnachweis: Röm. 
kath. Kirchengemeinde östlicher Hochschwarzwald, Adve-
niat, NETZ Bangladesch 

Ort 2022 2021 2020 
Feldberg 48,70 €  20,70 € 16,10 € 
Kappel Kein Gottesd.   62,42 € 45,70 € 
Lenzkirch 218,42 € 19,30 € 63,20 € 
Saig Kein Gottesd.   26,00 € 18,12 € 
Schluchsee 45,79 € 98,50 € 91,00 € 
Gesamt SE 312,91 € 226,92 € 234,12 € 

mailto:lenzkirch@kath-hochschwarzwald.de
mailto:lenzkirch@kath-hochschwarzwald.de
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Träger der Aktion sind das Kindermissi-
onswerk „Die Sternsinger“ und der Bund 
der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ).  

  
 


